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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Wahlberechtigte in der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen! 
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Ihre Ansprechpartner finden Sie stets  

auf der letzten Seite des Bürgerblatt´l. 
 

Fotos: VG Gerzen 

Für die Bildveröffentlichungen liegen  

die erforderlichen Zustimmungen vor. 

Am 08. März 2026 finden die Kom-
munalwahlen in ganz Bayern statt. 
Hier, im Landkreis Landshut, sind die 
Bürgermeister der Gemeinden, die 
Gemeinderatsmitglieder und - auf 
Landkreisebene - der Landrat und 
der Kreistag neu zu wählen. 

Sie, als unsere wahlberechtigten 
Bürgerinnen und Bürger, legen mit 
Ihrer Abstimmung den Grundstein für 
die Kommunalpolitik in den nächsten 
sechs Jahren. 

Die neue Wahlperiode beginnt, so 
will es das Gesetz, am 1. Mai 2026 
und endet wieder nach sechs Jahren 
am 30. April 2032. Die Wahlzeit der 
Gemeinderäte ist mit sechs Jahren 
deutlich länger als die Wahlzeiten im 
Europaparlament, dem Bundestag 
oder dem Bayerischen Landtag und 
Bezirkstag. 

Mit dem Sonderdruck unseres Bür-
gerblattl´s wollen wir Ihnen die 
Grundlagen des kommunalen Wahl-
rechts näher bringen und Ihnen Ihre 
Optionen hieraus erläutern.  

Die Bürgermeisterkandidaten und die 
zahlreichen Bewerber für das Amt 
des Gemeinderatsmitgliedes stellen 
sich Ihnen zur Wahl. Mit dem äußerst 
liberalen und flexiblen Wahlrecht hat 
gerade das Bundesland Bayern die 
Rechte der Wählerinnen und Wähler 
gestärkt und vor allem der Persön-
lichkeitswahl absoluten Vorrang ein-
geräumt. 

Im Inneren finden Sie die zugelasse-
nen Wahlvorschläge für die Wahlen 
in den vier Gemeinden. 

Der Landkreis Landshut wird seinen 
Kreistag wieder mit 70 Kreisräten 
plus Landrat besetzen. 

Kommunalwahl am 8. März 2026: Deine Wahl. ©BayStMI  

Quelle: https://www.stmi.bayern.de/wahlen-und-abstimmungen/kommunalwahlen/ 
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Bereits an dieser Stelle wollen wir ganz offiziell für 
die Option der Briefwahl werben. Beachten Sie 
dazu auch die Hinweise im Inneren dieses Son-
derdruckes. 

Etwa 160 Personen werden in den Stimmbezirken 
unserer Mitgliedsgemeinden als Mitglieder in den 
Wahlvorständen und im Rathaus sicherstellen, 
dass die Kommunalwahlen rechtssicher, ord-
nungsgemäß und zügig abgewickelt werden, wie-
der unter Einsatz digitaler Erfassungsgeräte. 

Selbstverständlich sind sämtliche Wahlhandlun-
gen öffentlich. 

In unseren vier Gemeinden in der Verwaltungsge-
meinschaft Gerzen sind die jeweiligen 1. Bürger-
meister, als ehrenamtlich tätige Bürgermeister, zu 
wählen. 

Für die Gemeinderatsmitglieder ergeben sich al-
lerdings Unterschiede in den einzelnen Gemein-
den: 

In Aham und Gerzen besteht der künftige Ge-
meinderat aus 12 Gemeinderatsmitgliedern und 
dem jeweiligen 1. Bürgermeister, also 13 Perso-
nen. 

In der Gemeinde Kröning, diese hat mehr als 
2.000 Einwohner, sind 14 Gemeinderatsmitglieder 
zu wählen, sodass der Gemeinderat dort ab dem 
1. Mai 2026 aus insgesamt 15 Personen beste-
hen wird. 

Die Gemeinde Schalkham liegt nach wie vor 
knapp unter 1.000 Einwohnern und hat wieder 8 
Gemeinderatsmitglieder zu stellen, sodass mit 
dem 1. Bürgermeister dieses Gremium wieder  
aus 9 Personen bestehen wird. 

Früher bestand für Gemeinden unter 3.000 Ein-
wohnern die Möglichkeit, die einzelnen Wahlvor-
schläge auf das Doppelte der zu wählenden Ge-
meinderatsmitglieder zu erweitern; diese Option 
besteht nicht mehr. 

Mit diesem Bürgerblattl werden wir Sie neben den 
Grundsätzen des Wahlrechts über Termine, die 
Möglichkeiten der Briefwahl und des Internetzu-
gangs, die Aufteilung der Stimmbezirke, die Wahl-
abwicklung, die Ergebnispräsentationen und die 
konstituierenden Sitzungen informieren. 

Wir wünschen Ihnen umfangreiche Informationen 
und gute Wahlentscheidungen zum Wohle unse-
rer vier Mitgliedsgemeinden, der Verwaltungsge-
meinschaft, des Zweckverbandes und der beiden 
Schulverbände. 

Machen Sie auf jeden Fall von ihrem Wahl-
recht Gebrauch.  

Die nächste Kommunalwahl findet erst wieder im 
März 2032, also in 6 Jahren, statt! 

 

 

Ihre Gemeindewahlleiter der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen 

Klaus Hoffmeister Sarah Gegenfurtner  Verena Wünsch Vanessa Vogel 

Gemeinde Gerzen Gemeinde Kröning Gemeinde Schalkham Gemeinde Aham 
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20. Januar 2026 

Die Gemeindewahlausschüsse haben über die Zulassung der eingereichten 
Wahlvorschläge entschieden. 
(Alle eingereichten Wahlvorschläge konnten zugelassen werden.) 

25. Januar 2026 

Stichtag für die Eintragung in das Wählerverzeichnis von Amts wegen. So Sie 
die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, Ihr Wahlrecht wahrzunehmen, wer-
den Sie von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen. Hierfür müs-
sen Sie Unionsbürger, wenigstens 18 Jahre alt sein und seit wenigstens 
zwei Monaten den Schwerpunkt Ihrer Lebensbeziehungen in der jeweili-
gen Gemeinde haben.  

26. Januar 2026 
Die zugelassenen Wahlvorschläge für Bürgermeister und Gemeinderatsmitglie-
der sind bekannt gemacht. 

26. Januar 2026 Frühestmöglicher Zeitpunkt für die Zustellung der Wahlbenachrichtigungen 

15. Februar 2026 
Spätester Zeitpunkt der Zustellung der Wahlbenachrichtigungen. 
Falls Sie bis dahin keine erhalten haben, melden Sie sich im Bürgeramt 
der VG Gerzen! 

16. Februar 2026 
Frühestmöglicher Zeitpunkt für die Zustellung der Wahlscheine mit  
Briefwahlunterlagen 

19. Februar 2026 
Berufung und Ladung der Wahlvorstände Aham, Gerzen, Kröning und 
Schalkham 

24.-26. Februar 2026 Schulung der Wahl- und Briefwahlvorstände sowie der Schriftführer 

06. März 2026 Übergabe der Wahlunterlagen an die Wahlvorstände 

08. März 2026 

Zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr läuft die Kommunalwahl in Bayern; nach 
18:00 Uhr beginnt die Auszählung und die Ermittlung des vorläufigen Ergebnis-
ses der Kommunalwahl. In den einzelnen Stimmbezirken werden dafür durch-
schnittlich 14 bis 16 Personen tätig sein.  

22. März 2026 
Eventuell notwendige Stichwahlen für das Amt des 1. Bürgermeisters oder des 
Landrates des Landkreises Landshut finden definitiv statt am 22. März 2026, 
also genau 14 Tage nach der ersten Wahl. 

Wichtige Termine 

Wie geht Wahl in Bayern? Grundsätze des Wahlrechts 

Die Bürgermeister, die Gemein-
deratsmitglieder, der Landrat 
und die Kreisräte werden nach 
den Wahlrechtsgrundsätzen des 
Gemeinde- und Landkreiswahl-
gesetzes und der Bayerischen 
Verfassung in allgemeiner, glei-
cher, unmittelbarer, geheimer 
und freier Wahl gewählt. Wahl-
berechtigt sind bei den Gemein-
dewahlen und den Landkreis-
wahlen alle Unionsbürger, also 
alle Deutschen im Sinne des 
Grundgesetzes und alle Staats-
angehörigen der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen 

Union, wenn sie das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, sich 
seit mindestens zwei Monaten 
mit dem Schwerpunkt ihrer Le-
bensbeziehungen in der jeweili-
gen Gemeinde aufhalten und 
nicht vom Wahlrecht ausge-
schlossen sind (zum Beispiel 
durch Richterspruch). Stichtag 
hierfür war der 08. Januar 2026. 
Dies war der letzte Termin für 
die Einreichung von Wahlvor-
schlägen. 
 
Genügt für das Wahlrecht ein 2-
monatiger Aufenthalt in der Ge-

meinde, so muss dieser wenigs-
tens drei Monate dauern, wenn 
man zum 1. Bürgermeister oder 
zum Gemeinderatsmitglied ge-
wählt werden möchte. Ansons-
ten gelten die gleichen Voraus-
setzungen wie beim aktiven 
Wahlrecht: mindestens das 18. 
Lebensjahr vollendet und 
Staatsbürger eines Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union. 
Für das Amt des 1. Bürger-
meisters wählbar sind aller-
dings nur deutsche Staats-
bürger. 
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Stichwahl 
Wahlbenachrichtigungen  
behalten ihre Gültigkeit 

Sollte der Fall einer Stichwahl eintreten, 
behalten die ursprünglich zugesandten 
Wahlbenachrichtigungen auch ihre Gültig-
keit. 

Bitte bewahren Sie daher Ihre  Wahlbe-
nachrichtigungen auch  nach der Kommu-
nalwahl am 8. März 2026 auf. 

Falls Sie Ihre Briefwahlunterlagen für den 
8. März 2026  nach der Option 3 auf    Sei-
te 8  „Wie kann Briefwahl beantragt wer-
den“ beantragt haben und Sie die Wahlbe-
nachrichtigung im Rathaus abgegeben   
oder eingereicht haben, werden Ihnen au-
tomatisch die Briefwahlunterlagen bei einer 
Stichwahl übermittelt, unabhängig davon, 
ob sie das Kreuz gesetzt haben. 

Sie haben in diesem Fall immer noch die 
Möglichkeit, am Tag der Stichwahl auch 
direkt im Wahllokal zu wählen. Hierfür neh-
men Sie bitte alle übersandten Wahlunter-
lagen mit Ihrem Ausweisdokument mit in 
Ihr zuständiges Wahllokal. 

   

 

… dann vergessen Sie bitte 
nicht ein gültiges Ausweisdo-
kument und möglichst auch 
die Wahlbenachrichtigungen 
mitzubringen! 

 

Die Dokumente dienen dazu, 
Sie zweifelsfrei zu identifizieren 
und zu prüfen, ob Sie  -  vor der 
Stimmabgabe in die vier Wahlur-
nen  -  auch im Wählerverzeich-
nis der Gemeinde eingetragen 
sind. 

Sie wollen im Wahllokal Ihre Stimmen abgeben? 
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Wahlberechtigte können ein 
Wahlehrenamt nur dann ableh-
nen, wenn sie glaubhaft versi-
chern, dass ihnen die Ausübung 
des Amts wegen der Fürsorge 
für ihre Familie in besonderer 

Weise erschwert ist, oder dass 
sie aus dringenden beruflichen 
Gründen oder durch Krankheit 
oder eine Behinderung oder aus 
einem sonstigen wichtigen 
Grund gehindert sind, das Amt 

ordnungsgemäß auszuüben.  

Nur die eigene Wahlberechti-
gung ist Voraussetzung. 

 

Die Gemeinden und Landkreise 
bestellen folgende Wahlorgane: 

a. eine Wahlleiterin oder ei-
nen Wahlleiter für die Ge-
meindewahlen 

b. eine Wahlleiterin oder ei-
nen Wahlleiter für die 
Landkreiswahlen 

c. einen Wahlausschuss für 
die Gemeindewahlen 

d. einen Wahlausschuss für 
die Landkreiswahlen 

e. für jeden Stimmbezirk eine 
Wahlvorsteherin oder ei-
nen Wahlvorsteher und 
einen Wahlvorstand 

f. eine oder mehrere Brief-
wahlvorsteherinnen oder 
einen oder mehrere Brief-
wahlvorsteher und Brief-
wahlvorstände. 

 
Die Wahlleiterinnen und Wahl-
leiter werden für die Gemeinde-
wahlen durch den Gemeinderat, 
für die Landkreiswahlen durch 
den Kreistag oder den zuständi-
gen Kreisausschuss berufen. 
 
Mitglieder des Wahlausschus-
ses sind die Wahlleiterin oder 
der Wahlleiter als Vorsitzende 
und vier von ihr oder ihm beru-

fene wahlberechtigte Personen 
als Beisitzer. 

Mitglieder der Wahlvorstände 
und Briefwahlvorstände sind ne-
ben den bestellten Vorsteherin-
nen und Vorstehern je eine 
Stellvertretung sowie mindes-
tens drei Beisitzer aus dem 
Kreis der Wahlberechtigten oder 
der Gemeindebediensteten. 
 
Niemand darf die Tätigkeit von 
mehreren Wahlorganen ausü-
ben oder in mehr als einem 
Wahlorgan Mitglied oder stell-
vertretende Person sein.  

 

Alle Wahlorgane sind zur unpar-
teiischen Wahrnehmung ihres 
Amts und zur Verschwiegenheit 
über die ihnen bei der Aus-
übung des Amts bekanntgewor-
denen Angelegenheiten ver-
pflichtet. Jedem Wahlorgan sind 

bestimmte Aufgaben für die 
Vorbereitung und Durchführung 
der Wahl zugewiesen, von der 
Prüfung und Zulassung der 
Wahlvorschläge bis zur Ermitt-
lung und Bekanntgabe der 
Wahlergebnisse. Die Hauptlast 

für die verwaltungsmäßige Or-
ganisation und Durchführung 
der Wahlen liegt bei der Verwal-
tungsgemeinschaft.  

Kann man die Berufung als Wahlhelfer ablehnen? 

Wer organisiert die Wahlen?   
Wahlleiter, Wahlausschüsse, Wahlvorstände und Briefwahlvorstände 

Welche Pflichten und Aufgaben haben die Wahlorgane? 

Der Gemeindewahlausschuss 
ist das zentrale Gremium, das 
für die Vorbereitung, Durch-
führung und Entscheidungs-
gewalt bei kommunalen Wah-
len zuständig ist, wie Bürger-
meister- und Gemeinderatswah-

len. Seine Hauptaufgaben um-
fassen die Zulassung von Wahl-
vorschlägen, die Prüfung der 
Wählbarkeit der Kandidaten, die 
Überwachung des Wahlprozes-
ses, die Entscheidung über 
Wahleinsprüche und die Fest-

stellung des offiziellen Wahler-
gebnisses nach der Wahl. Ob-
wohl die VG Gerzen die Wahlen 
zentral durchführen muss, 
mussten vier Gemeindewahllei-
ter bestellt werden (siehe     Sei-
te 2).    

Gemeindewahlausschuss 



 

www.gerzen.de 1 / Februar 2026  6 

AUS DEM RATHAUS 

Jede Gemeinde bildet einen 
Wahlkreis, der zur besseren or-
ganisatorischen Durchführung 
der Wahl in Stimmbezirke ein-
geteilt wird. Die einzelnen Ein-
teilungen entnehmen Sie bitte 
der nachstehenden tabellari-
schen Übersicht. 
 

In den Gemeinden der VG Ger-
zen werden jeweils 1 Urnen-
stimmbezirk und 2 Briefwahl-
stimmbezirke (nur in Schalkham 
lediglich 1 Briefwahlstimmbe-
zirk) gebildet (siehe Tabelle). 
 
Bei ca. 5.700 Wahlberechtig-
ten und einer Wahlbeteiligung 

von ca. 85 % ergibt dies ca. 
4.800 Wähler. Davon werden 
rd. 65 % oder 3.150 Wähler 
über die Briefwahl wählen. 
Durch unsere Organisation ist 
als statistisch gewährleistet, 
dass wohl nur rd. 450 Stimmzet-
tel  je Wahlvorstand auszuwer-
ten sein werden. 

Welche Stimmbezirke wurden in den  
vier Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft gebildet? 

Stimmbezirk Straße  RaumNr. Wahlberechtigte 
Stand 15.01.2026 

Urnenwahl Aham Lerchenhofhalle Aham 
Am Lerchenfeld 4, 84168 Aham 

  1.598 

Briefwahl Aham 1 Grund- und Mittelschule Gerzen 
Resenödstraße 23, 84175 Gerzen 

O.05 + O.09  

Briefwahl Aham 2 Grund- und Mittelschule Gerzen 
Resenödstraße 23, 84175 Gerzen 

O.06 + O.07  

Urnenwahl Gerzen  Grund- und Mittelschule Gerzen 
Resenödstraße 23, 84175 Gerzen 

Aula, E.05 + E.06 1.614 

Briefwahl Gerzen 1 Grund- und Mittelschule Gerzen 
Resenödstraße 23, 84175 Gerzen 

E.13 + E.15  

Briefwahl Gerzen 2 Grund- und Mittelschule Gerzen 
Resenödstraße 23, 84175 Gerzen 

E.11 + E.12  

Urnenwahl Kröning Schule Kirchberg 
An der Freyung 2, 84178 Kröning  

Aula 1.697 

Briefwahl Kröning 1 Rathaus 
Rathausplatz 1, 84175 Gerzen 

Großer Sitzungssaal + 
Personalraum 

 

Briefwahl Kröning 2 Rathaus 
Rathausplatz 1, 84175 Gerzen 

OG 11, 13 + 14  

Urnenwahl Schalkham Sitzungssaal Johannesbrunn 
Pelzgartenstraße 3, 84175 Schalkham  

  732 

Briefwahl Schalkham  Rathaus 
Rathausplatz 1, 84175 Gerzen 

OG 16 + 17  

   5.641 Wahlauswertung im Rathaus RaumNr. 

Prüfung der Unterlagen EG 1 + 2 

Erfassung EG 3 

Die Auswertung der Kommunal-
wahlen ist in personeller, techni-
scher und zeitlicher Hinsicht ein 
immenser Aufwand.  
 
 

Um hier die ehrenamtlichen Hel-
fer nicht über zu strapazieren,  
wurden die unten aufgeführten 
Wahlvorstände bzw. Briefwahl-
vorstände gebildet.  

Die Wahlvorstände werden je-
weils mit zwei EDV-
Erfassungssystemen ausgestat-
tet werden, um ein paralleles 
Erfassen der Stimmabgaben zu 
ermöglichen. 

Wo werden die rund 160 Personen in den einzelnen Wahlvorständen eingesetzt? 
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Die Beisitzer der Wahlausschüsse und die Mitglieder der 
Wahlvorstände sind ehrenamtlich tätig. Es gibt hierfür einen 
Auslagenersatz bzw. ein „Erfrischungsgeld“, dessen Höhe 
die VG Gerzen einheitlich auf 80 € festgelegt hat.  

Viele Wahlberechtigte melden sich freiwillig als Mitglied für 
einen Wahl- bzw. Briefwahlvorstand.  

Wer Interesse daran hat, soll sich möglichst frühzeitig vor 
der Wahl an die Verwaltungsgemeinschaft Gerzen wenden.  

Bürgerinnen und Bürger unter-
stützen eine lebendige Demo-
kratie – und zwar durch die Teil-
nahme an Wahlen als Funda-
ment unseres demokratischen 
Staatswesens sowie an Volks- 
und Bürgerentscheiden als In-
strumente der unmittelbaren De-
mokratie. Aber: Ohne eine gro-
ße Zahl ehrenamtlicher Wahl-
helfer wäre es nicht möglich, 
Wahlen und Abstimmungen 
(Europa-, Bundestags-, Land-
tags-, Kommunalwahlen, Volks-
entscheide auf Landesebene 
und Bürgerentscheide auf kom-
munaler Ebene) durchzuführen. 
Die Konsequenz: Ein Wahleh-

renamt ist für alle Wahlberech-
tigten eine ehrenvolle Aufgabe. 

Bei landesweiten Wahlen und 
Abstimmungen werden zwi-
schen 100.000 und 150.000 eh-
renamtliche Wahlhelfer benötigt. 
Diese sind Mitglieder in den 
Wahlorganen (Wahlvorstände 
beziehungsweise Briefwahlvor-
stände), die in den Gemeinden 
für jeden Stimmbezirk gebildet 
werden und aus fünf bis 14 Mit-
gliedern mit verschiedenen 
Funktionen (Vorsitzender, Stell-
vertreter, Schriftführer und sons-
tige Beisitzer) bestehen. Wahl-
vorstände stellen die korrekte 

Durchführung der Abstim-
mungshandlung und die schnel-
le Ermittlung der Abstimmungs-
ergebnisse sicher.  

Wer Interesse an der Ausübung 
des Wahlehrenamts hat, wendet 
sich bitte rechtzeitig vor einer 
Wahl oder Abstimmung an sei-
ne Gemeinde unter 

wahlen@gerzen.de. 

Erfreulich ist, dass sich für diese 
Kommunalwahl doch eine stattli-
che Zahl von Interessierten 
selbst gemeldet haben, um im 
Wahlvorstand mitzuhelfen.  

Danke dafür! 

Wie werden die Wahlhelfer entschädigt? 

Ehrenamtliche Wahlhelfer  

Werden Sie  
ehrenamtlicher Wahlhelfer 

 bei der Kommunalwahl  
am Sonntag, 08. März 2026!   

 
Melden Sie sich bitte im Rathaus 
 oder unter wahlen@gerzen.de.  

 
Für Ihr Engagement  

 im Voraus besten Dank! 

https://www.deinewahl. 
bayern.de/ 

https://www.youtube.com/shorts/cy-
GDR58wkU?feature=share 

Kommunalwahlen in Bayern:  
Infos zu Wahlterminen, Wahlrecht & Ablauf 

 

Informative Videos zur Kommunalwahl sowie zur Kommunalpolitik  
finden Sie auch im Internet! 

https://www.stmi.bayern.de/wahlen-und-abstimmungen/volksbegehren-und-volksentscheide/
https://www.stmi.bayern.de/wahlen-und-abstimmungen/volksbegehren-und-volksentscheide/
https://www.deinewahl.bayern.de/
https://www.deinewahl.bayern.de/
https://www.youtube.com/shorts/cy-GDR58wkU?feature=share
https://www.youtube.com/shorts/cy-GDR58wkU?feature=share
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Die Möglichkeit der Briefwahl 
wird in den letzten Jahren ver-
mehrt in Anspruch genommen. 
Einerseits aufgrund der vier 
Stimmzettel und andererseits 
aufgrund der großen Zahl der 
Listen und Kandidaten - hier vor 
allem bei der Kreistagswahl - ist 
dieser Wunsch auch nachvoll-
ziehbar. 
 
Dank der technischen Optionen, 
die teilweise bereits bei den 
letzten Wahlen zum Einsatz ge-
kommen sind, ist die Beantra-
gung der Briefwahl auf verschie-
denen Wegen möglich: 
 
1. Sie beantragen online auf 
www.gerzen.de die Briefwahlun-
terlagen; dort haben Sie nur 
kurz Ihre persönlichen Daten 
bzw. die Wählerverzeichnis-
nummer, unter der Sie erfasst 
sind, zu hinterlegen und den 
Antrag abzusenden. Diese 
Nummer finden Sie auf der 
Wahlbenachrichtigung. Der 
Briefwahlantrag wird im Rat-
haus automatisch weiterverar-
beitet und es werden Ihnen die 
Briefwahlunterlagen umgehend 
zugesendet. 
 
2. Mit dem QR-Code, rechts un-
ten auf der Wahlbenachrichti-
gung abgedruckt, wird ein per-
sonalisierter online-Zugang ge-
öffnet, der Ihre persönlichen Da-
ten bereits voreingestellt hat. 
Mit der Bestätigung und dem 
Absenden wird der Antrag 
ebenfalls online an das Rathaus 
gesendet; Ihre Wahlunterlagen 
erreichen Sie anschließend um-
gehend per Post. 
 
3. Auf der Rückseite Ihrer 
Wahlbenachrichtigung finden 
Sie die Möglichkeit, Ihren Brief-
wahlantrag auszufüllen und 
diesen Antrag an das Rathaus 
in Gerzen per Post oder persön-
lich weiterzuleiten. 

Aufgrund der Menge der 
Briefwahlanträge, die uns vo-
raussichtlich erreichen wer-
den, empfehlen wir dringend 
die elektronischen Optionen 
unter 1. oder 2. 
 
Hinweis: 
Sollten Sie persönlich Ihre Brief-
wahl im Rathaus in Gerzen be-
antragen wollen, so bitten wir 
bereits heute um Verständnis 
dafür, dass Ihnen die Unterla-
gen gegebenenfalls nicht sofort 
direkt ausgehändigt werden 
können. Da in der Phase vor 

der Kommunalwahl erfahrungs-
gemäß hunderte Briefwahlanträ-
ge in kurzer Frist eingehen, kön-
nen diese nicht aktuell und so-
fort abgearbeitet werden. 
 
Keine Sorge: Ihnen werden die 
Unterlagen zuverlässig per Post 
nach Hause zugestellt. 
 
Befinden Sie Sich am Wahltag 
ggf. im Ausland und Sie wollen 
von dort per Brief wählen, bean-
tragen Sie die Unterlagen bitte 
rechtzeitig, wegen der Zustel-
lung ins und aus dem Ausland! 

Wie kann Briefwahl beantragt werden? 

MUSTER 
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Unterschrift nicht vergessen! 

Rückseite der Wahlbenachrichtigung 
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Leider gibt es immer wieder eine große Anzahl an Brief-
wahlsendungen, die aufgrund formaler Fehler vom Brief-
wahlvorstand zurückgewiesen werden müssen (in 2020 
in der VG Gerzen über 80 Wahlbriefe!!!).  
 
Diese formalen Vorgaben sind fest vorgegeben und müs-
sen daher dringend von Ihnen beachtet werden! 

Briefwahlunterlagen: 

1. roter Umschlag für Rücksendung 

2. weißer Umschlag für Stimmzettel 

3. Wahlschein 

1. Nach der Wahl falten Sie die 
Stimmzettel, die Sie rücksen-
den wollen, und stecken Sie 
in den weißen Umschlag. 
Diesen weißen Umschlag kle-
ben Sie bitte zu. 

2. Stecken Sie den unter-
schriebenen Wahlschein 
zusammen mit dem zuge-
klebten weißen Umschlag  in 
den roten Wahlbriefum-
schlag. Kleben Sie den roten 
Wahlbriefumschlag bitte zu. 

3. Werfen Sie den roten Wahl-
briefumschlag in den Brief-
kasten der Post oder am Rat-
haus der Verwaltungsge-
meinschaft Gerzen. 

WICHTIG! 

Der Wahlbriefumschlag muss  
am Wahlsonntag, 08.03.2026  

spätestens um 18:00 Uhr  
am Rathaus in Gerzen sein! 

Wie geht Briefwahl? 

Stimmabgabe testen 

Zum Zeitpunkt des Redaktions-
schluss ist geplant, die jeweili-
gen Stimmzettel für die Gemein-
deratswahl in den vier Gemein-

den als sogenannte Spiel-
stimmzettel zu veröffentlichen.  
 
 

Auf diesen können dann Stimm-
abgaben hinsichtlich ihrer Be-
wertung und Zählung getestet 
werden. 

Hinweis 

Ab Montag, 16. Februar 2026  
ist der frühestmöglicher Zeitpunkt  
für die Zustellung der Wahlscheine  

mit Briefwahlunterlagen 



 

www.gerzen.de 1 / Februar 2026  11 

AUS DEM RATHAUS 

Bei Briefwahl  
die Unterschrift  

auf dem  
Wahlschein  

nicht vergessen!  
 

Ansonsten  
wird der gesamte 

Wahlbrief  
 für UNGÜLTIG  

erklärt! 

Der Stimmzettel ist ungültig 
wenn: 
• er nicht eindeutig erkennen 

lässt, für wen die Stimmen 
abgegeben werden, 

 er leer abgegeben wird, 
 die Gesamtstimmenzahl 

überschritten wird oder 

• auf ihm zusätzliche Be-
merkungen oder Kennzei-
chen angebracht sind, die de-
finitiv nicht der Stimmabgabe 
als solcher dienen. 

 
 
 

In diesen Fällen gibt es keinerlei 
Heilungsoptionen für diesen 
Stimmzettel; er wird insgesamt 
als ungültig ausgeschieden. 
Für die Beurteilung der Gültig-
keit von Stimmzetteln werden 
die Mitglieder der Wahlvorstän-
de entsprechend geschult. 

Ungültigkeit von Stimmzetteln 

ACHTUNG ! 
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Zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses für dieses Sonderbür-
gerblatt waren insgesamt sechs 
Wahlvorschläge für die Wahl 
zum Landrat im Landkreis 
Landshut eingereicht. Die Zu-
lassung dieser Wahlvorschläge 

wurde überprüft und in der Sit-
zung des Landkreis-
Wahlausschusses am 
23.01.2026  verkündet.  
Nachstehende Wahlvorschläge 
wurden für die Wahl zum Land-
rat zugelassen. 

Die Wahlvorschläge für den 
Kreistag tragen bis zu 70 Be-
werber. 

https://www.landkreis-landshut.de/
aktuelles/aktuelle-meldungen/alle-

wahlvorschlaege-zugelassen/ 

Wahl des Landrats und des Kreistages im Landkreis Landshut 

Ordnungs-

nummer 

 Kreistag 

 Partei/Wählergruppe 

Landrat 

Bewerber 

1 CSU Claudia Geilersdorfer 

2 FREIE WÄHLER Alfred Holzner  

3 AfD kein Bewerber 

4 Bündnis 90/Die GRÜNEN Franziska Schmidt 

5 SPD Ruth Müller 

6 ÖDP Lorenz Heilmeier  

7 Junge Liste kein Bewerber 

8 FDP Norbert Eglhuber  

9 Frauen für den Landkreis Landshut (FLL) kein Bewerber 

10 Junge Wähler kein Bewerber 

11 Die Linke kein Bewerber 

In den Gemeinden Aham, Ger-
zen und Schalkham wurden für 
die Wahl des 1. Bürgermeisters 
jeweils 2 Wahlvorschläge einge-
reicht. Es handelt sich dabei um 
die Wahlvorschläge Jens Herrn-
reiter und Michael Winkler 
(Gemeinde Aham), Josef Huber 
und Graf Max-Emanuel von 
Montgelas (Gemeinde Gerzen) 
sowie Lorenz Fuchs und Andre-
as Nitzl (Gemeinde Schalkham). 
Für die Wahl zum 1. Bürger-
meister in der Gemeinde Krö-
ning kandidiert ausschließlich 
Andreas Märkl. 
Für die Vorbereitung der Stimm-
zettel bedeutet dies, dass der 
Stimmzettel für die Bürgermeis-
terwahl in Aham, Gerzen und 
Schalkham die beiden genann-
ten Kandidaten tragen wird; der 
Wähler hat also die Wahl zwi-

schen diesen beiden Wahlvor-
schlägen. 
 
In der Gemeinde Kröning wird 
der Stimmzettel den einen vor-
geschlagenen Kandidaten tra-
gen. Ihnen, den Wählern, wird 
allerdings eine weitere Option 
zur Verfügung gestellt, nämlich 
die handschriftliche Benennung 
einer wählbaren Person aus der 
Gemeinde. Das Wahlrecht in 
Bayern fordert die Option, dem 
Wähler - auch wenn nur ein 
Kandidat aufgestellt wurde - ei-
ne Wahl zu ermöglichen. 
 
In jedem Fall gilt, dass als 1. 
Bürgermeister gewählt ist, wer 
die absolute Mehrheit der abge-
gebenen gültigen Stimmen er-
reicht hat, also mehr als 50 % 
der abgegebenen gültigen 

Stimmen auf sich vereinigen 
kann. Damit ist klar, dass in den 
Gemeinden Aham, Gerzen und 
Schalkham am 08. März 2026 
definitiv eine Bürgermeister-
Entscheidung getroffen wird. In 
der Gemeinde Kröning besteht, 
zumindest theoretisch, die Mög-
lichkeit einer Stichwahl; dann 
zwingend am 22. März 2026, 
also 14 Tage nach der Haupt-
wahl. 
 
Für die Wahlen zum Landrat gilt 
insoweit das Gleiche; hier kan-
didieren sechs Persönlichkeiten; 
auch hier muss die absolute 
Mehrheit erreicht werden, sonst 
findet Stichwahl zwischen den 
beiden stimmenstärksten Be-
werbern aus der Wahl vom 
08.03.26 statt. 

Wahl der Bürgermeister 
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Über die vergangenen Kommu-
nalwahlen hinweg waren in Bay-
ern schon die unterschiedlichs-
ten Zählverfahren gesetzlich 
verankert.  
In der Vergangenheit hat dies 
immer wieder zu Wahlanfech-
tungen und kommunalverfas-
sungsrechtlichen Streitigkeiten 
geführt, welche der Gesetzge-
ber seit der Kommunalwahl 
2020 geändert hat. Dort wurde 
ein zwar altbekanntes, aber für 
die Kommunalwahlen neues 
Berechnungsverfahren nach 
Sainte-Laguë/Schepers gesetz-
lich verankert. Dieses Berech-
nungsverfahren funktioniert 
zwar ähnlich wie das ursprüngli-
che Wahlverfahren nach 
D`Hondt, legt aber andere Teiler 
zu Grunde, so dass, ebenfalls 

mathematisch nachgewiesen, 
eine höchstmögliche Gerechtig-
keit bei der Zuteilung der Sitze 
aufgrund der erreichten Stim-
menzahlen erzielt werden kann. 
 
Nach diesem Wahlverfahren 
werden also die erreichten Stim-
menzahlen so lange durch 1, 3, 
5, 7 und so weiter geteilt, bis 
alle zu vergebenden Sitze nach 
den jeweils erreichten Höchst-
zahlen zugeteilt werden können. 
 
Wie Sie den abgedruckten 
Stimmzetteln für die Gemeinde-
ratswahlen entnehmen können, 
ist hier jeweils eine unterschied-
liche Anzahl von Kandidaten bei 
den einzelnen Wahlvorschlags-
trägern aufgeführt. Wie bereits 
im vorderen Teil dargestellt, 

sind in der Gemeinde Aham und 
Gerzen 12 Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen, in Kröning 
werden 14 und in Schalkham 8 
Gemeinderatsmitglieder ge-
wählt.  
 
Noch bei der letzten Kommunal-
wahl in 2020 konnten die Partei-
en und Wählergruppen die Kan-
didatenzahlen verdoppeln; die-
se Option wurde für die aktuelle 
Kommunalwahl vom Gesetzge-
ber gestrichen; d. h. die Stimm-
zettel lassen maximal so viele 
Kandidaten zu, als Gemeinde-
ratsmitglieder zu wählen sind. 
 
Der Wähler kann auch nur so 
viele Stimmen abgeben, als Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen 
sind. 

Wahl der Gemeinderatsmitglieder 

Neugewählte Bürgermeister und  
neugewählte Gemeinderatsmit-
glieder müssen nach unter-
schiedlichen gesetzlichen Be-
stimmungen einen Eid leisten: 

Eidesformel für neugewählte 
Bürgermeister: 

„Ich schwöre Treue dem Grund-
gesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland und der Verfas-
sung des Freistaates Bayern, 

Gehorsam den Gesetzen und 
gewissenhafte Erfüllung meiner 
Amtspflichten, (so wahr mir Gott 
helfe).“  

Eidesformel für neugewählte 
Gemeinderatsmitglieder: 

„Ich schwöre Treue dem Grund-
gesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland und der Verfas-
sung des Freistaates Bayern. 
Ich schwöre, den Gesetzen ge-

horsam zu sein und meine 
Amtspflichten gewissenhaft zu 
erfüllen. Ich schwöre, die Rech-
te der Selbstverwaltung zu wah-
ren und ihren Pflichten nachzu-
kommen, (so wahr mir Gott hel-
fe).“          () kann weggelassen werden   

Den Eid für neu gewählte         
1. Bürgermeister nimmt das an 
Lebensjahren älteste Gemein-
deratsmitglied ab. 

Die Neugewählten müssen einen Eid leisten 
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 Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort: Christlich Soziale Union - CSU  

Lfd. – 
Nr. 

Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder 
Stand, evtl.: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

101 Frey, Florian, Maurer, 2. Bürgermeister, Aham 1980 

102 Mühlhofer, Anton, Industriemeister, Gemeinderatsmitglied, Loizenkirchen 1960 

103 Ohlenforst, Franz, Agraringenieur, Gemeinderatsmitglied, Aham 1992 

104 Rothmeier, Markus, Landwirt, Gemeinderatsmitglied, Aham 1981 

105 Penzkofer, Hermann, Elektroniker, Loizenkirchen 1994 

106 Jahn-Pfaffeneder, Cornelia, Logistikerin, Aham 1981 

107 Parstorfer, Josef, Zimmerer, Aham 1964 

108 Geltinger, Christina, Landwirtin, Aham 1990 

109 Schindlbeck, Georg, Landwirt, Aham 1983 

110 Grünleitner, Michael, Informatikkaufmann, Aham 1997 

111 Kreuzpaintner, Stefan, Landmaschinenmechaniker, Aham 1982 

112 Hadersdorfer, Maximilian, Anlagenmechaniker, Aham 1993 

Zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderates 
der Gemeinde Aham am 8. März 2026 

Ordnungs-
zahl 

Name des 
Wahlvorschlagsträgers
(Kennwort) 

Bewerber 
(Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und aka-
demische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: kommunale 
Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) 

Jahr der 
Geburt 

06 
Freie Wähler Aham 
– FW Aham 

Herrnreiter, Jens,  
Projektierer, 1. Bürgermeister, Loizenkirchen 

1977 

07 
Bürgerliste Aham  
– BL 

Winkler, Michael,  
Kfz-Meister, Aham 1971 

Zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl des ersten Bürgermeisters 
der Gemeinde Aham am 8. März 2026 
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 Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort: Freie Wähler Aham – FW Aham  

Lfd. – 
Nr. 

Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder 
Stand, evtl.: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

601 Herrnreiter, Jens, Projektierer, 1. Bürgermeister, Loizenkirchen 1977 

602 Nadler, Martin, Prozesstechniker, Gemeinderatsmitglied, Aham 1991 

603 Nadler, Robert, Automatisierungstechniker, Gemeinderatsmitglied, Aham 1993 

604 
Herrnreiter, Markus, Landwirtschaftsmeister, 
2. Kommandant FFW Loizenkirchen, Gemeinderatsmitglied, Aham 

1992 

605 Koller, Éva, Tárkányi, Erzieherin, Loizenkirchen 1980 

606 Hopper, Michael, Hausmeister, Aham 1984 

607 Thalhammer, Jerome, Disponent Autokrane, Gemeinderatsmitglied, Aham 1982 

608 Kirmeier, Bernhard, Industriemechaniker, Loizenkirchen 1984 

609 Möckl, Elke, Leitung Personalservice & HR Manager, Aham 1975 

610 Mitterbiller, Matthias, Bauhofmitarbeiter, Loizenkirchen 1997 

611 Maier, Markus, Student, Loizenkirchen 2001 

612 Brandl, Albert, Bauhofmitarbeiter, Gemeinderatsmitglied, Aham 1967 

 Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort: Bürgerliste Aham - BL  

Lfd. – 
Nr. 

Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder 
Stand, evtl.: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

701 Leitl, Gertraud, Bürokauffrau, Gemeinderatsmitglied, Loizenkirchen 1964 

702 Winkler, Alexander, Gerichtsvollzieher, Aham 1998 

703 
Eigner, Andreas, CAM-Programmierer,  
1. Kommandant FFW Loizenkirchen, Loizenkirchen 

1991 

704 Winberger, Julia, Projektleiterin, Loizenkirchen 1988 

705 Hollmayer, Christoph, Betriebsingenieur, Aham 1991 

706 Ostermeier, Jessica, Medizinische Fachangestellte, Loizenkirchen 1994 

707 Lang, Daniela, Betriebswirtin, Aham 1992 

708 Huber, Johann, Kfz-Mechaniker, Loizenkirchen 1969 

709 Lipfert, Pia, Claussen, Diplom, Sozialpädagogin (FH), Aham 1966 

710 Schmitzberger, Claudia, Betreuungshelferin, Loizenkirchen 1963 

711 Maier, Martin, B. Sc., Fachberatung Fischerei, Loizenkirchen 1995 

712 Arnold, Sandra, Büroangestellte, Aham 1988 
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Wahlvorschlag Nr. 01       
Kennwort: Christlich Soziale Union in Bayern e.V. - CSU 

 

Lfd. – 
Nr. 

Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder 
Stand, evtl.: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

101 Graf von Montgelas, Max-Emanuel, Betriebswirt MSc., Gerzen 1996 

102 
Rothenaigner, Josef, Diplomverwaltungswirt (FH), Gemeinderatsmitglied, 
Gerzen 

1958 

103 Altmann, Christian, Finanzwirt, Gemeinderatsmitglied, Gerzen 1973 

104 Ammer, Johannes, Landwirtschaftsmeister, Lichtenhaag 2000 

105 Mühlhofer, Harald, Busunternehmer, Gemeinderatsmitglied, Gerzen 1970 

106 
Kolossa, Julia, Medizinische Fachangestellte, Gemeinderatsmitglied, 
Gerzen 

1995 

107 
Königbauer, Markus, Landmaschinenmechanikermeister,  
Gemeinderatsmitglied, Gerzen 

1971 

108 Prock, Josef, Technischer Angestellter, Gerzen 1989 

109 Märkl, Otto, Industriemeister Fachrichtung Lebensmittel, Gerzen 1991 

110 Niemeyer, Lars, Projekt- und Qualitätsmanager, Lichtenhaag 1961 

111 Saxstetter, Siegfried, Elektromeister, Gerzen 1988 

112 Spanner, Maximilian, Volkswirt MSc. Real Estate, Gerzen 1992 

Zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderates 
der Gemeinde Gerzen am 8. März 2026 

Ordnungs-
zahl 

Name des 
Wahlvorschlagsträgers
(Kennwort) 

Bewerber 
(Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und aka-
demische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: kommunale 
Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) 

Jahr der 
Geburt 

01 
Christlich–Soziale Union 
in Bayern e.V. – CSU 

Graf von Montgelas, Max-Emanuel,  
Betriebswirt M.Sc., Vertriebsmanager, Gerzen 

1996 

06 
Freie Wähler Gerzen – 
Lichtenhaag e.V. – FW 

Huber, Josef, 
Landwirtschaftsmeister, Beamter, Gemeinde-
ratsmitglied, Gerzen 

1967 

Zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl des ersten Bürgermeisters 
der Gemeinde Gerzen am 8. März 2026 
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Wahlvorschlag Nr. 06        
Kennwort: Freie Wähler Gerzen – Lichtenhaag e.V. – FW  

 

Lfd. – 
Nr. 

Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder 
Stand, evtl.: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

601 Huber, Josef, Landwirtschaftsmeister, Gemeinderatsmitglied, Gerzen 1967 

602 Brauner, Christine, Zeiler, Pflegefachfrau, 2. Bürgermeisterin, Lichtenhaag 1971 

603 Ehrenreich Karl, Gärtner, 3. Bürgermeister, Gerzen 1960 

604 
Ostermaier, Reinhold, Berufsschullehrer, Gemeinderatsmitglied,  
Lichtenhaag 

1966 

605 Eberl, Erich, Beamter, Gemeinderatsmitglied, Lichtenhaag 1977 

606 Königbauer, Marcus, Elektroinstallateur, Vilssattling 1979 

607 Wimmer, Stefan, Werkstoffspezialist, Lichtenhaag 1978 

608 Eckart, Michael, Feinwerkmechaniker Maschinenbau, Gerzen 1991 

609 Steiner, Franz, Holztechniker, Gerzen 2003 

610 Eroltu, Cemil, Spezialist für Fertigungssteuerung, Gerzen 1989 

611 Reichgruber, Matthias, Techniker, Lichtenhaag 1982 

612 Krones, Melanie, Medizinische Fachangestellte, Gerzen 1989 

 
Wahlvorschlag Nr. 07  
Kennwort: Gemeinsam für Gerzen / Lichtenhaag - GfGL 

 

Lfd. – 
Nr. 

Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder 
Stand, evtl.: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

701 Westermeier, Florian, Qualitätsprüfingenieur, Gerzen 1980 

702 Laubner, Heinrich, Fuhrparkleiter, Gerzen 1999 

703 Mense, Monika, Altenpflegehelferin, Lichtenhaag 1972 

704 Heindl, Michael, HSE Angestellter, Gerzen 1980 

705 Simmel, Kerstin, Schiller, Versandmitarbeiterin Gerzen 1989 

706 Mense, Gerhard, Wohnheimverwalter, Lichtenhaag 1964 

707 Meindl, Alfred, Facharbeiter für Rohrsanierung, Gerzen 1962 
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Wahlvorschlag Nr. 01  

Kennwort: Christlich Soziale Union - CSU  
 

Lfd. – 
Nr. 

Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder 
Stand, evtl.: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

101 
Finsterer, Andreas, Heizungsbaumeister,  
Gemeinderatsmitglied, Dietelskirchen 

1977 

102 Winterstetter, Stephanie, Chemielaborantin, Jesendorf 1988 

103 Härtel, Christian, Elektromeister, Gemeinderatsmitglied, Kirchberg 1972 

104 Schmid, Robert, Zimmerermeister, Gemeinderatsmitglied, Kröning 1973 

105 Marchl, Anna, Lohnbuchhalterin, Dietelskirchen 1979 

106 Schachtner, Sebastian, Verkaufsberater Saatgut NDB, Kröning 1998 

107 Schwab, Heike, Busfahrerin, Kröning 1976 

108 Weis, Franz-Josef, Dr., Agraringenieur, Gemeinderatsmitglied, Kröning 1967 

109 Schranz, Martin, KFZ-Sachverständiger, Kröning 1982 

110 
Finkenzeller, Wilhelm, Landwirtschaftsmeister,  
Gemeinderatsmitglied, Jesendorf 

1971 

111 Dengler, Erwin, Bauhofmitarbeiter, Jesendorf 1993 

112 Votava, Michael, KFZ-Mechatroniker, Kirchberg 1988 

113 Zaremba, Romana, Altenpflegerin, Magersdorf 1966 

114 Högl, Matthias, Agraringenieur, Gemeinderatsmitglied, Kröning 1990 

Zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderates 
der Gemeinde Kröning am 8. März 2026 

Ordnungs-
zahl 

Name des 
Wahlvorschlagsträgers
(Kennwort) 

Bewerber 
(Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und aka-
demische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: kommunale 
Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) 

Jahr der 
Geburt 

06 
FW  
Gemeindewohl Kröning 

Märkl, Andreas,  
Landwirt und Versicherungsfachmann,  
3. Bürgermeister, Jesendorf 

1981 

Zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl des ersten Bürgermeisters 
der Gemeinde Kröning am 8. März 2026 
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Wahlvorschlag Nr. 06  
Kennwort: FW Gemeindewohl Kröning 

 

Lfd. – 
Nr. 

Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder 
Stand, evtl.: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

601 Märkl, Andreas, Landwirt, 3. Bürgermeister, Jesendorf 1981 

602 Englberger, Hermann, Dr., Professor, 2. Bürgermeister, Kröning 1972 

603 Ziegler, Andreas, Rechtsanwalt, Gemeinderatsmitglied, Kröning 1979 

604 Kaspar, Anton, Vertriebsingenieur, Gemeinderatsmitglied, Kröning 1972 

605 Wippenbeck, Robert, Zimmerer, Gemeinderatsmitglied, Wippstetten 1980 

606 Dotzler, Katharina, IT-Spezialistin, Magersdorf 1989 

607 Schiederer, Daniela, Bürokauffrau, Kröning 1987 

608 Ungar, Agathe, Medizinische Fachangestellte, Jesendorf 1988 

609 Kaspar, Thomas, Zimmerer, Dietelskirchen 1981 

610 Fuchs, Jakob, Krankenhaus-Geschäftsführer, Dietelskirchen 1984 

611 Hertle, Rainer, Lehrer, Kröning 1978 

612 Hauer, Andreas, Biolandwirtschaftsmeister, Kröning 1993 

613 Wünsch, Robert, Anlagenführer, Kirchberg 1973 

614 Gruber, Jochen, Unternehmer, Kirchberg 1976 

 
Wahlvorschlag Nr. 07  
Kennwort: Die Linke – Kröning Mobil - KröMo 

 

Lfd. – 
Nr. 

Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder 
Stand, evtl.: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

701 Largé, Katharina, Studentin für Soziale Arbeit, Kröning 1996 

702 Salazar, Rubén, Selbstständiger Unternehmer, Kröning 1992 

703 Enzner, Alina, Schreinerin, Kröning 1999 

704 Wilde Richard, Filmemacher, Kröning 1994 

705 Hemmann, Stefan, Handwerksmeister, Magersdorf 1984 
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Wahlvorschlag Nr. 01        

Kennwort: Christlich Soziale Union in Bayern e.V. - CSU  
 

Lfd. – 
Nr. 

Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, 
evtl.: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

101 Buchner, Jürgen, Bankkaufmann, 2. Bürgermeister, Johannesbrunn 1971 

102 
Frey Vera, Dipl.-Ing., Dipl.-Musik-Pädagogin, Geigenbauerin,  
Johannesbrunn 

1975 

103 Danner, Michael, Versicherungskaufmann, Schalkham 1980 

104 
Eichner, Mario, Bestattungsunternehmer,  
Gemeinderatsmitglied, Johannesbrunn 

1980 

105 Weixlgartner, Christian, Projektingenieur, Johannesbrunn 1971 

106 Buchner, Rainer, Kfz-Sachverständiger, Johannesbrunn 1974 

Zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderates 
der Gemeinde Schalkham am 8. März 2026 

Ordnungs-
zahl 

Name des 
Wahlvorschlagsträgers
(Kennwort) 

Bewerber 
(Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und aka-
demische Grade, Beruf oder Stand, evtl.: kommunale 
Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) 

Jahr der 
Geburt 

06 
Freie Wähler Schalkham  
- FW 

Fuchs, Lorenz,   
Versicherungsmakler,  
1. Bürgermeister, Johannesbrunn 

1965 

07 
Unparteiliche  
Wählergruppe – UWG 

Nitzl, Andreas, 

Techniker, Gemeinderatsmitglied,  
Leberskirchen 

1969 

Zugelassene Wahlvorschläge für die Wahl des ersten Bürgermeisters 
der Gemeinde Schalkham am 8. März 2026 
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 Wahlvorschlag Nr. 06       Kennwort: Freie Wähler Schalkham - FW   

Lfd. – 
Nr. 

Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder 
Stand, evtl.: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

601 Wirthmüller, Robert, Schreinermeister, Gemeinderatsmitglied, Schalkham 1984 

602 Weiß, Matthias, Forstmaschinenführer, Gemeinderatsmitglied, Schalkham 1993 

603 Huber, Johann, Gemeindearbeiter, Johannesbrunn 1966 

604 Poschmann, Björn, Bildhauer, Gemeinderatsmitglied, Johannesbrunn 1965 

605 Lurz, Gudrun, Kaufm. Angestellte, Johannesbrunn 1974 

606 Zankl, Andreas, Messtechniker, Johannesbrunn 1989 

607 Wild, Daniel, Landwirtschaftsmeister, Schalkham 1995 

608 Hanuschke, Klaus, Schreiner, Schalkham 1989 

 Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort: Unparteiliche Wählergruppe - UWG   

Lfd. – 
Nr. 

Familienname, Vorname, evtl.: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder 
Stand, evtl.: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil 

Jahr der 
Geburt 

701 Nitzl, Andreas, Techniker, Gemeinderatsmitglied, Leberskirchen 1969 

702 
Wolker, Andreas, Dipl. Ingenieur Maschinenbau, Gemeinderatsmitglied, 
Schalkham 

1971 

703 Steinbrückner, Bettina, Verwaltungsfachwirtin, Leberskirchen 1992 

704 Peisl, Michael, M.A. (FH) Architekt, Leberskirchen 1986 

705 Geltinger, Monika, Bankkauffrau, Leberskirchen 1971 

706 Danner, Martin, Schreiner, Leberskirchen 1983 

707 Moser, Franz, Landwirt, Schalkham 1969 

708 Brandhuber, Robert, Hausmeister, Leberskirchen 1988 
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Bei der Kommunalwahl haben 
die Wählerinnen und Wähler 
vielfältige Gestaltungsmöglich-
keiten, das heißt, sehr individu-
elle Stimmzuteilungen sind 
möglich. Wie bereits erläutert, 
haben Sie bei der Bürgermeis-
terwahl und bei der Landrats-
wahl jeweils eine Stimme. Diese 
geben Sie ab durch Auswahl 
einer vorgedruckten Person 
bzw. durch eine gegebenenfalls 
vorhandene Benennung in einer 
Leerzeile. 
  
Bei zwei oder mehr abgedruck-
ten Bewerbern dürfen Sie keine 
handschriftlichen Ergänzungen 
machen. 
 
Sofern nur ein Kandidat abge-
druckt ist (Bürgermeisterwahl in 
Kröning) haben Sie die Option, 
handschriftlich eine wählbare 
Person Ihrer Wahl auf der dafür 
vorgesehenen Leerzeile zu be-
nennen. Diese Person sollte 
möglichst eindeutig benannt 
werden, um dem Wahlvorstand 
die Prüfung der Zulässigkeit der 
Stimmabgabe zu erleichtern. 
 
Bei der Gemeinderats- und 
Kreistagswahl bestehen unter-
schiedliche Optionen, die auch 
kombiniert werden können.  
 
Bei der Kreistagswahl haben 
Sie 70 Stimmen, die Sie belie-
big auf dem Stimmzettel einset-
zen können. Je Kandidat kön-
nen Sie dabei bis zu 3 Stim-
men häufeln, auch genannt 
kumulieren. 
Bei der Stimmzuteilung kön-
nen Sie über alle Listen hin-
weg ihre Stimmen vergeben 
(Panaschieren). 
Sofern Sie Ihre 70 Stimmen 
nicht individuell vergeben wol-

len, können Sie darüber hinaus 
auch ein Listenkreuz setzen; 
eventuell vorhandene Reststim-
men werden dann den Kandida-
ten dieser einen Liste zuge-
schlagen. In jedem Fall gilt: je 
Kandidat können maximal 3 
Stimmen vergeben bzw. zuge-
teilt werden. 
Selbstverständlich ist auch die 
Wahl nur über ein Listenkreuz 
möglich; die 70 Stimmen wer-
den dann auf die Kandidaten 
des ausgewählten Wahlvor-
schlags von oben nach unten 
verteilt. 
Sollten Sie Ihre Gesamtstim-
menzahl von 70 überschreiten, 
wird der gesamte Stimmzettel 
insgesamt ungültig, alle Ihre 
vergebenen Stimmen sind ins-
gesamt verloren. 
 
Bei den Wahlen zum Gemein-
derat ist zu unterscheiden hin-
sichtlich der bereits vorgenann-
ten Stimmenzahlen, die Ihnen in 
den genannten Gemeinden zur 
Verfügung stehen. 
 

Gemeinde Aham 
12 Stimmen 

 
Gemeinde Gerzen  

12 Stimmen 
 

Gemeinde Kröning 
14 Stimmen 

 
Gemeinde Schalkham  

8 Stimmen  
 
Die für Sie zu vergebenden 
Stimmenzahlen werden zudem 
auf den noch zu produzierenden 
Stimmzetteln in der Kopfzeile 
angegeben.  
 
Mit dem sogenannten Pana-
schieren nutzt der Wähler sein 

Recht, die ihm zur Verfügung 
stehenden Stimmen auf beliebi-
ge Bewerber - auch unter-
schiedlicher Wahlvorschläge - 
zu verteilen. Mit anderen Wor-
ten: der Wähler sucht sich die 
Kandidaten aus, die seiner An-
sicht nach dem Gremium ange-
hören sollten und kann auf die-
se Personen seine Stimmen 
verteilen. 
 
Kumulieren bedeutet, dass der 
Wähler von seinem gesamten 
Stimmkontingent bis zu maximal 
3 Stimmen auf einen Kandida-
ten häufeln kann. Dies muss 
durch eindeutige Kennzeich-
nung geschehen, entweder in 
Form einer lesbaren Zahl oder 
durch das Vermerken einer ent-
sprechenden Anzahl von Kreu-
zen. Wichtig dabei ist, dass 
auch bei einer Mehrfachnen-
nung eines Bewerbers auf dem 
Stimmzettel, dieser insgesamt 
nur maximal 3 Stimmen erhal-
ten kann. Werden einem Kandi-
daten mehr als 3 Stimmen ge-
geben, so sind die überzähligen 
Stimmen ungültig; gegebenen-
falls ist die gesamte Stimmab-
gabe ungültig, wenn die Ge-
samtstimmenzahl - siehe oben - 
überschritten ist. 
 
Eine weitere Option der Stimm-
abgabe ist die Wahl über das 
Listenkreuz. Der Wähler ist 
nicht gezwungen, die einzelnen, 
zur Verfügung stehenden Stim-
men durch Panaschieren und/
oder Kumulieren auf einzelne 
Kandidaten zu verteilen. Durch 
das Setzen eines Listen- oder 
Kopfkreuzes neben dem Kenn-
wort des Wahlvorschlags kann 
der Wähler seine Stimmen pau-
schal einen Wahlvorschlag zu-
ordnen. 

Als Wähler haben Sie viele Optionen - 
Kumulieren, Panaschieren, Listenkreuz 
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Gegen 7:30 Uhr treffen sich die 
eingeteilten Wahlvorstandsmit-
glieder bei den Wahllokalen, um 
pünktlich um 8:00 Uhr die Wahl-
lokale für die Wählerinnen und 
Wähler öffnen zu können. 
 
Nach der Kontrolle der Wahlbe-
rechtigung werden an die Wäh-
lerinnen und Wähler die 4 
Stimmzettel (DIN A4 gelb für die 
Bürgermeisterwahl, DIN A4 hell-
blau für die Landratswahl, DIN 
A3 hellgrün für die Gemeinde-
ratswahl und im Großformat 
weiß für die Kreistagswahl) aus-
gegeben. 
 
Die Wählerinnen und Wähler 
haben anschließend in den 
Wahlkabinen die Gelegenheit 
Ihre Stimmabgabe zu tätigen, 
die anschließend gefalteten 
Stimmzettel werden in 4 Wahl-
urnen (für jede Wahl eine ge-
sonderte Urne) eingeworfen. 
 
Der Wahlvorstand vermerkt die 
Stimmabgabe im Wählerver-
zeichnis. Um 18:00 Uhr schlie-
ßen die Wahllokale und im un-
mittelbaren Anschluss daran 
beginnt die öffentliche Auszäh-
lung der Bürgermeisterwahl und 
der Landratswahl, anschließend 
Gemeinderats- und Kreistags-
wahl, diese mittels elektroni-
scher Erfassung. 
 
Naturgemäß anders verläuft die 
Wahl per Briefwahl. Für den 
Fall, dass Sie die Briefwahlun-
terlagen  rechtzeitig angefordert 
haben, können Sie den Wahl-
brief  mit den einzelnen Stimm-
zetteln und Ihren Wahlschein 
bis zum Wahlsonntag, 08. 
März 2026, 18:00 Uhr an das 
Rathaus in Gerzen zurückleiten. 
 
Hierbei gilt es zu beachten, 
dass nach 18:00 Uhr eingehen-
de Wahlbriefe keine Berücksich-
tigung im Rahmen der Stimm-

auszählung finden. Die Brief-
wahlvorstände beginnen ab 
15:30 Uhr mit der Öffnung der 
Wahlbriefe, prüfen die Wahlbe-
rechtigung über die enthaltenen 
Wahlscheine, trennen die Wahl-
scheine von den Stimmzet-
telumschlägen und sortieren 
erst anschließend die einzelnen 
Stimmzettel in die vier Wahlur-
nen. 
 
Auszählung beginnt um 18:00 
Uhr 
 
Erst wenn diese Vorarbeiten ab-
geschlossen sind, kann der 
Briefwahlvorstand ab 18:00 Uhr 
mit der eigentlichen Auszählung 
beginnen, die dann entspre-
chend den Auszählungen in den 
Wahllokalen öffentlich abläuft. 
 
Die Auszählungen für die Bür-
germeister und dem Landrat er-
folgen ohne elektronische Un-
terstützung auf herkömmlichem 
Wege; die Ergebnisse werden 
in Schnellmeldungen zusam-
mengefasst und telefonisch an 
das Rathaus gemeldet. Hier 
werden die einzelnen Meldun-
gen der Stimmbezirke zusam-
mengefasst und wiederum als 
Schnellmeldung an das Land-
ratsamt Landshut weitergeleitet. 
 
Gleichzeitig mit der Auszählung 
der Bürgermeister- und Land-
ratswahl beginnt parallel die 
Auszählung der Gemeinderats- 
und Kreistagswahl. Diese Aus-
zählung erfolgt mit elektroni-
scher Unterstützung, d.h. die 
Stimmabgaben werden direkt 
per EDV erfasst, automatisch 
aufaddiert und anschließend 
ebenfalls dem Rathaus zur Zu-
sammenstellung der vorläufigen 
Ergebnisse übermittelt. Auch 
hier wird anschließend eine Ver-
öffentlichung zeitgleich mit Ein-
gang der jeweiligen Stimmbe-
zirksergebnisse erfolgen.  

Es ist geplant, die komplette 
Kommunalwahl noch in der 
Wahlnacht abzuwickeln um die 
vorläufigen Endergebnisse für 
alle Wahlen bekannt geben zu 
können.  
 
Unmittelbar anschließend am 
Montag/Dienstag findet im 
Landratsamt Landshut die Prü-
fung der Wahlunterlagen statt, 
es werden die Gewählten ver-
ständigt.  
Im Gegensatz zu früher gilt nun-
mehr die Wahl als angenom-
men, wenn der Gewählte sie 
nicht binnen einer Woche nach 
Verkündung des vorläufigen 
Wahlergebnisses schriftlich   
oder zur Niederschrift bei der 
Gemeindeverwaltung abgelehnt 
hat. Trotz dieser gesetzlichen 
Neuregelung in Art. 47 Abs. 1 
Gemeinde- und Landkreiswahl-
gesetzes werden selbstver-
ständlich alle Gewählten schrift-
lich von ihrer Wahl verständigt. 
 
Mit Vorliegen aller Erklärungen 
der Gewählten finden sich ab-
schließend die Gemeindewahl-
ausschüsse zur Feststellung 
des amtlichen  Endergebnisses 
zusammen. Erst mit der Ent-
scheidung der Gemeindewahl-
ausschüsse kann die Kommu-
nalwahl als abgeschlossen be-
trachtet werden, sofern nicht 
eine Stichwahl im Rahmen der 
Bürgermeisterwahl- oder der 
Landratswahl notwendig wird. 
Ist dies der Fall, findet diese 
zwingend am 22. März 2026 
statt. Darauf wird gegebenen-
falls gesondert hingewiesen. 
 

Ein herzlicher Dank  

an alle ehrenamtlichen 

Wahlhelfer! 

Ohne Sie wäre keine 

Wahl möglich! 

Ablauf der Wahl am Wahlsonntag  
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Die ersten, sogenannten konsti-
tuierenden Sitzungen der neu 
gewählten Gemeinderäte müs-
sen aufgrund der gesetzlichen 
Bestimmungen binnen 4 Wo-
chen nach Beginn der Wahlzeit 
stattfinden.  
 
Diese Sitzungstermine werden, 
wie üblich, öffentlich bekannt 
gegeben und sind selbstver-
ständlich auch öffentlich. 
 
Voraussichtlich ab Mitte Mai 
2026 werden sich die Gremien 
der Verwaltungsgemeinschaft 
Gerzen, der Schulverbände 

Gerzen und Kirchberg sowie 
des Zweckverbandes Kinderbil-
dung und -betreuung konstituie-
ren. 
 
In diesen Sitzungen werden di-
verse Festlegungen getroffen, 
wie zum Beispiel: 
 
 Vereidigung der neu Gewähl-

ten 
 Wahl des oder der weiteren 

Bürgermeister 
 Besetzung der weiteren Gre-

mien, wie Schulverbandsver-
sammlung, Zweckverbands-
versammlung oder Verwal-

tungsgemeinschaftsversamml
ung 

 Beratung einer neuen Ge-
schäftsordnung oder Über-
nahme der bestehenden Ge-
schäftsordnung 

 Festlegung der Sitzungsgel-
der 

 
und Diverses mehr.  
 
Da diese Festlegungen in die-
sen konstituierenden Sitzungen 
Auswirkungen auf die gesamte 
Wahlzeit haben, laufen diese 
Beratungen stark formaljuris-
tisch ab. 

Folgende Termine sind vorläufig festgesetzt:  

(bitte beachten Sie die aktuellen Veröffentlichungen) 

Konstituierende Sitzungen 

Montag, 11. Mai 2026 Gemeinderat Aham 

Dienstag, 12. Mai 2026 Gemeinderat Schalkham 

Mittwoch, 13. Mai 2026 Gemeinderat Kröning 

Montag, 18. Mai 2026  Gemeinderat Gerzen 

Dienstag, 26. Mai 2026 Schulverband Kirchberg und  
danachSchulverband Gerzen 

Mittwoch, 27. Mai 2026 Zweckverband Kinderbildung und –betreuung  
Aham-Gerzen-Schalkham 

Donnerstag, 28. Mai 2026 Verwaltungsgemeinschaft Gerzen 

Ergebnisse im Internet, Radio und Fernsehen 

Parallel zur Auszählung werden 
die Schnellmeldungsergebnisse 
mit Vorliegen im Rathaus zeit-
gleich im Internet veröffentlicht 
werden, so dass über einen nor-
malen Internetzugang, aber 
auch über Smartphones oder 
Tabletts, die Zwischenergebnis-
se jederzeit abgerufen werden 
können. 

 

Nutzen Sie hierzu entweder die 
Internetseite der Verwaltungs-
gemeinschaft Gerzen, die Seite 
des Landkreises Landshut oder 
die Heimat-Info-App, die Sie im 
Google Playstore oder Apple 
Store kostenfrei herunterladen 
können. 

Auch die übrigen Medien wer-
den Sie mit Informationen be-
dienen. 

Die Ergebnisse für Bürgermeis-
ter und Landrat werden voraus-
sichtlich wohl bis 19:00 Uhr vor-
liegen; die Ergebnisse der Ge-
meinderatswahlen und der 
Kreistagswahl liegen wohl erst 
am späten Abend oder in der 
Nacht vor! 
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Entdeckungstour durch die regionale Wirtschaft 

Initiiert von der Wirtschaftsförde-
rung des Landkreises Landshut 
bzw. dem Regionalmanagement 
Landshut haben sich Unterneh-
men aus Vilsbiburg, Geisenhau-
sen, Velden, Wurmsham, Bo-
denkirchen, Schalkham, Ger-
zen, Kröning und Aham zusam-
mengetan, um die Vielfalt und 

Stärke der lokalen Wirtschaft 
erlebbar zu machen. 
 
An diesem besonderen Abend 
stehen die Türen der mitwirken-
den Unternehmen außerhalb 
der regulären Öffnungszeiten 
(von 17-21 Uhr) offen – eine 
hervorragende Gelegenheit für 
die Besucherinnen und Besu-

cher, die Betriebe mit ihren Pro-
dukten bzw. Dienstleistungen 
und die Menschen dahinter ken-
nenzulernen, neue Kontakte zu 
knüpfen oder die beruflichen 
Möglichkeiten und Chancen zu 
entdecken. Außerdem lockt ein 
Gewinnspiel mit attraktiven Prei-
sen. 

Quelle: Landkreis Landshut 

Bitte melden Sie  
Ihr Unternehmen an,  

nehmen Sie teil! 

Sie werden bekannter und 
haben Zugang  

zu Interessierten. 

Nutzen Sie diese Chance! 

Betriebe öffnen ihre Türen 
außerhalb der regulären Öff-
nungszeiten 
 
Am Freitag, den 24. April 
2026, heißt es: Türen auf für 
die Region! Unter dem Motto 
„Lokale Vielfalt erleben. Unter-
nehmen und ihre Produkte ent-
decken.“ lädt die Unternehmer-
Nacht LA-Süd alle Interessier-
ten auf eine einzigartige Entde-
ckungstour durch die regionale 
Wirtschaft ein.  
 

Nähere Infos  
zur UnternehmerNacht LA-Süd  

 
www.unternehmernacht-

landshut.de 

http://www.unternehmernacht-landshut.de
http://www.unternehmernacht-landshut.de
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Grundstückseigentümerinnen 
und Grundstückseigentümer 
werden darauf hingewiesen, 
dass Änderungen an Grund-
stücken oder Gebäuden, die 
für die Festsetzung der Grund-
steuer von Bedeutung sind, 
dem zuständigen Finanzamt an-
zuzeigen sind. 
 
Dies gilt insbesondere bei bau-
lichen Veränderungen (z. B. 
Neubau, Anbau, Abriss), Nut-
zungsänderungen, Flächen-
änderungen sowie bei der Tei-
lung oder Zusammenlegung 
von Grundstücken.  
 
Die Verfahrensfreiheit von bauli-
chen Vorhaben (z. B. verfah-

rensfreie Errichtung einer Gara-
ge) hat auf die Anzeigepflicht 
keine Auswirkung.  
 
Die Grundsteueränderungsan-
zeige ist durch die steuerpflichti-
ge Person eigenständig und 
fristgerecht (bis zum 31. März 
des Folgejahres der Änderung) 
einzureichen.  
 
Bei Nichtabgabe oder verspäte-
ter Abgabe kann ein Ver-
spätungszuschlag festgesetzt 
werden, dessen Höhe maßgeb-
lich von der Dauer der Frist-
überschreitung abhängig ist. Bei 
Nichtabgabe kann das Finanz-
amt darüber hinaus die Besteu-
erungsgrundlage schätzen.  

Nähere Informationen finden 
Sie auf dem BayernPortal 

(www.bayernportal.de  
-> Leistung „Grundsteuer;  
Anzeige von Änderungen  

am Grundbesitz“)  
 
 
 
 
 
 

oder unter 
 www.grundsteuer.bayern.de. 

 
 

Hinweis zur Grundsteuer – Anzeigepflicht bei Änderungen 

In den letzten Wochen haben 
unsere Eigentümer neue Grund-
steuerbescheid der Gemeinden 
erhalten.  
 
Diese Bescheide gründen auf 
den Mitteilungen des Finanz-
amtes Landshut. Diese soge-
nannten Messbescheide sind 
für die Gemeindeverwaltungen 
bindend.  
 
Dies bedeutet, dass die Vorga-
ben, die in diesen Messbeschei-
den gemacht werden, von uns 
zwingend in die Endbescheide 
übernommen werden müssen. 
Leider ist das Finanzamt derzeit 
überfordert mit der Berichtigung 
fehlerhafter Bescheide bezie-

hungsweise mit der Änderung 
aufgrund Eigentumswechsel. 
Daher kam es auch dazu, dass 
neue Grundsteuerbescheide an 
die alten Eigentümer ergingen. 
Allerdings kann von unserer 
Seite aus versichert werden, 
dass, sobald der Messbescheid 
des Finanzamtes vorliegt, auch 
eine rückwirkende Korrektur des 
Grundsteuerbescheides erfol-
gen wird. 
Bitte haben Sie Verständnis da-
für, dass wir, solange kein Be-
scheid des Finanzamtes vor-
liegt, keine Änderungen eigen-
ständig vornehmen dürfen.  
Hier sind uns vom Gesetzge-
ber die Hände gebunden.  
 

Einige Eigentümer, denen inner-
halb unseres Verwaltungsberei-
ches mehrere Grundstücke 
gehören, haben tatsächlich 
auch in gesonderten Briefen 
mehrere Bescheide erhalten. 
 
Eine Bescheidzusammenfas-
sung ist leider weder technisch 
noch tatsächlich möglich, da in 
diesem Zusammenhang über 
5.000 Bescheide versandt wur-
den. Hier eine Zusammenfas-
sung vorzunehmen, ist leider 
aus zeitlichen Gründen heraus 
nicht möglich.  
 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Grundsteuerbescheide 

http://www.bayernportal.de
http://www.grundsteuer.bayern.de
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Sofern Sie Fragen zu Ihrem neu-
en Bescheid haben, wenden Sie 
sich gerne an das Steueramt der 
Verwaltungsgemeinschaft Ger-
zen. 
 
Wichtig für eine schnelle Zu-
ordnung Ihrer Fragen zu Ihren 

Grunddaten ist die sogenannte 
Debitor-Nummer,  die Sie an 
dieser Stelle im Bescheid finden.  
 
Bitte halten Sie diese Nummer für 
unsere Kolleginnen im Steueramt 
bereit.  
 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 

Steueramt  
VGGerzen 

steueramt@gerzen.de 
08744 9604 984 

Debitor-Nummer für Fragen ans Steueramt 

Beachten Sie unsere 

amtlichen Bekanntmachungen 

https://www.gerzen.de/Verwaltungsgemeinschaft.n77.html 

 

 

mailto:steueramt@gerzn.de
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Im Rahmen der Dezembersit-
zung des Gemeinderates Ger-
zen wurden die Ehrentaler auf 
Grund der eingereichten Vor-
schläge und nach Beschlussfas-
sung des Ehrentalerausschus-
ses der Gemeinde an Gemein-
debürger verliehen, die sich 

langjährig ehrenamtlich um das 
Allgemeinwohl verdient gemacht 
haben. 
 
1. Bürgermeister Johann Luger 
sowie 2. Bürgermeisterin Chris-
tine Brauner sprachen im Na-
men der Gemeinde Gerzen den 

Herren Georg Moser, Sebastian 
Birnkammer, Hans Bick, Josef 
Vohberger sowie Otto Nieder-
meier mit dem Ehrentaler Dank 
und Anerkennung aus. Für die 
Zukunft wünschten die beiden 
Glück und Gesundheit sowie 
weiterhin frohe Schaffenskraft. 

Verleihung des Ehrentalers der Gemeinde Gerzen 

Fotos: Josef Rothenaigner 

Mit großem Einsatz engagiert sich Hans 
Bick seit 2006 als Vorstand der Liedertafel 
Gerzen. Beim TSV Gerzen übernahm er 
2022 das Amt des Abteilungsleiters der 
Sparte Tennis. Als „Heiliger Nikolaus“  ist er 
seit über 30 Jahren in der Gemeinde Ger-
zen und darüber hinaus nicht nur für die 
Jüngsten  eine Bereicherung.  Von 2002 
bis 2014 zeigte sich Hans Bick verantwort-
lich als Gemeinderatsmitglied für die Ge-
meinde Gerzen. 

Für den Obst- und Gartenbauverein Lich-
tenhaag ist Sebastian Birnkammer seit 

1989 eine große Bereicherung. Von 2001 
bis 2013 führte Herr Birnkammer den Ver-

ein als 1. Vorsitzender und war als Beisitzer 
von 2013 bis 2025 verantwortungsvoll im 

Vorstand weiter tätig. Trotz seines Aus-
scheidens aus der Vorstandschaft des 

Obst- und Gartenbauvereins Lichtenhaag 
hilft Sebastian Birnkammer  weiterhin  
jederzeit mit, wenn Not am Mann ist. 
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Für die Tätigkeiten bei der FFW Gerzen wurden 
Georg Moser  und Josef Vohberger mit dem Eh-
rentaler der Gemeinde Gerzen ausgezeichnet. 
 

Durch ihr herausragendes Engagement haben sie 
erheblich dazu beigetragen, den Verein zu prägen 
und die Gemeinschaft der Feuerwehrkamerad-
schaft aufzubauen und zu stärken. 

1981 trat Herr Vohberger in den 
aktiven Dienst der FFW Gerzen 
und übernahm als Fähnrich von 

1996 bis 2025, 25 Jahre als Grup-
penführer und 10 Jahre als Atem-
schutzgeräteträger Verantwortung 

in der FFW Gerzen. 

Seinen aktiven Dienst begann 
Herr Moser 1983 und leitete 
dann von 2005 bis 2025 den 
Verein. 

Mit großem Einsatz engagiert 
sich Otto Niedermeier beim 
Obst- und Gartenbauverein Ger-
zen. 
 
Seit 1987 ist er wertvolles Mit-
glied und große Stütze des Ver-
eins. 

 
Als Beisitzer von 1994 bis 1999 
trat er dem Vorstand bei und 
war dann 2. Vorsitzender von 
März 1999 bis Oktober 2000 
und 1. Vorsitzender von Novem-
ber 2000 bis Juni 2015. 
Seit 2015 fungiert Herr Nieder-
meier wieder als Beisitzer. 

 
Seit seiner Wahl  zum Vorstand  
übernahm er auch mit viel Herz-
blut alle Arbeiten als Baumwart. 

 
Im Rahmen seiner Vorstand-
schaftszeit erweckte er die 
Streuobstwiese in Gerzen zum 
Leben, welche ihm auch bis 
heute eine wichtige Herzensan-
gelegenheit ist. 

Mit großem Einsatz und viel 
Hingabe widmet sich  Herr Nie-
dermeier bis heute der Pflege 
und dem Erhalt der Gerzener 
Streuobstwiese. 
Aus Liebe zur Natur und zur Im-
kerei hat er dort außerdem ein 
Bienenhaus sowie ein Insekten-
hotel errichtet. 

 
Zu seinen ehrenamtlichen Auf-
gaben  beim Obst- und Garten-
bauverein Gerzen gehören dar-
über hinaus  auch die Wartung, 
Pflege und Organisation der 
Gartengeräte des Vereins. 
 
Besonders am Herzen liegt ihm 
das Pflanzen von traditionellen 
„Kindsbäumen“.  
Hier unterstützt Herr Niedermei-
er den Verein bis heute mit gro-
ßem Tatendrang. 

 
Unter der Leitung von Herrn 
Niedermeier  wurden ebenso 
jedes Jahr Tagesausflüge zu 
den Gartenschauen organisiert, 

die er mit viel Freude und Enga-
gement betreute. 

 
Mit unermüdlichem Einsatz 
steht Herr Niedermeier  bei je-
dem Arbeitseinsatz an vorders-
ter Front und ist dem Obst- und 
Gartenbauverein Gerzen  stets 
eine verlässliche Stütze. 
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Ehrungen der Gemeinde Aham  

Im Rahmen der Weihnachtsfeier 
wurden Personen geehrt, wel-
che sich über einen längeren 
Zeitraum für die Gemeinde    
Aham engagierten.  

Für 25jährige Tätigkeit in der 
Altstoffsammelstelle wurde Ma-
ria Häriger geehrt. Da Frau Hä-
ringer an der Weihnachtsfeier 
nicht teilnehmen konnte, be-

dankte sich 1. Bürgermeister 
Jens Herrnreiter im Namen der 
Gemeinde persönlich bei ihr 
und überreichte neben Blumen  
und einer Anerkennungsurkun-
de auch eine Urkunde der 
Staatsministerin für Arbeit, Fa-
milie und Soziales, Ulrike 
Scharf, für 25 Jahre Dienst im 
öffentlichen Dienst. 

Ebenso wurde Helmut Mitter-
biller für seine jahrelange Tätig-
keiten und sein Engagement bei 
der Freiwilligen Feuerwehr     
Aham geehrt. Er war 30 Jahre 
Kommandant der Freiwilligen 
Feuerwehr Aham, 18 Jahre als 
zweiter und 12 Jahre als erster 
Kommandant. Wie in der De-
zember-Ausgabe 2025  des 
Bürgerblatt´ls berichtet, wurde  
Herr Mitterbiller für sein Wirken 
bei der FFW Aham auch seitens 
des Kreisfeuerwehrverbandes 
Landshut mit dem Ehrenkreuz in 
Gold ausgezeichnet.  
 
1. Bürgermeister Jens Herrnrei-
ter überreichte Herrn Mitterbiller 
seitens der Gemeinde Aham 
eine Anerkennungsurkunde und 
ein Erinnerungsgeschenk, das 
ihn stets auf seine lange, aktive 
Dienstzeit als Kommandant er-
innern sollte.  
 
Auch seine Ehefrau, Manuela 
Mitterbiller, bekam zum Dank 
einen Blumenstrauß überreicht. 
Sie musste in seinen fünf Amts-
perioden bei der FFW unzählige 
Stunden auf ihren Mann ver-
zichten. 

4-Zimmer Wohnung in der Gemeinde Kröning zu vermieten 
 

Die Gemeinde Kröning vermietet, voraussichtlich ab März 2026, 
 eine 4-Zimmer Wohnung im Ortsteil Magersdorf, Hofmark 14   

 
Die Wohnung liegt im Erdgeschoss, verfügt über 4 Zimmer, Küche (ohne 
Küchenzeile/Einbauküche), Badezimmer mit Badewanne, separates WC, 
Flur, ein Kellerabteil und einen großen Garten. Mitvermietet wird außer-
dem eine Garage. Die Wohnfläche beträgt ca. 97 qm. 

Weitere Informationen unter www.gerzen.de, Gemeinde Kröning. 

 Für Rückfragen oder bei Interesse an der Anmietung der Wohnung  
wenden Sie sich bitte an das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen  

 bauamt@gerzen.de oder telefonisch unter 08744/9604-982. 
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Breitbandausbau – Netzausbau technisch abgeschlossen 
Vertrieb für den Anschluss der Internetdienste läuft auf Hochtouren 

Ein Meilenstein im Breitband-
ausbau in der Region um die 
Verwaltungsgemeinschaft Ger-
zen ist erreicht. Die technischen 
Anschlüsse für 1.748 Gebäude 
in den Gemeinden der Verwal-
tungsgemeinschaft Gerzen so-
wie in den Gemeinden Adlkofen 
und Niederaichbach sowie dem 
Markt Geisenhausen sind fertig 
gestellt. 
 
Mit einem Kostenvolumen von 
knapp 30 Millionen € wurden 
knapp 500 km Glasfaserschutz-
rohre verlegt und mehrere  
1.000 km Glasfasern eingebla-
sen! 
 

Für die beteiligten Gemeinden 
wäre die Finanzierung dieses 
Investments keinesfalls möglich 
gewesen. Über die Förderungen 
des Bundes und des Freistaates 
Bayern konnten rund 13,5 Milli-
onen € beziehungsweise knapp 
11 Millionen € an Fördermitteln 
sichergestellt werden. Mit einem 
Eigenanteil der Gemeinden für 
diese freiwillige Maßnahme von 
gut 2,6 Millionen € wird die Wirt-
schaftliche Deckungslücke in 
Höhe von gut 27 Millionen € ge-
schlossen. Die verbleibenden 
Restkosten hat der Netzbetrei-
ber, die Energie Südbayern – 
ESB –, zu tragen. Von der Ge-
samtinvestitionssumme sind bis 
dato gut 24,4 Millionen € be-
zahlt worden. 
 
 
 
 
 

„ Ich bin sehr froh und dankbar, 
dass unser Geschäftsstellenlei-
ter und Breitbandpate, Klaus 
Hoffmeister, sich dieser Thema-
tik angenommen hat!“, so Ge-
meinschaftvorsitzender und     
1. Bürgermeister Konrad Harts-
hauser im Rahmen einer Be-
sprechung. 
 
Aktuell ist der Diensteanbieter 
M-net in der Region unterwegs, 
um den potentiellen Kunden die 
entsprechenden Verträge anzu-
bieten. Natürlich kommt es ver-
einzelt noch zu Nacharbeiten. 
Diese sollten allerdings in weni-
gen Wochen erledigt sein.  
 
Natürlich steht Breitbandpate 
Klaus Hoffmeister  weiterhin zur 
Verfügung. 

Fördersatz  Bund 13.535.668,00 € 50 % Investsumme 

Bayern - Kofinanzierung  10.828.535,00 € 40 % 29.697.584,21 € 

Summe 24.364.203,00 € 90 % Wirtschaftliche Deckungslücke 

Kosten lt. Breitbandförderantrag Bund   27.071.337,00 € 

Eigenanteil Gemeinden 2.626.246,43 €  Restanteil ca. 2,6 Mio €  ESB 

Verfahren Bund und Kofinanzierung Bayern 

Grundlage endg. Förderbescheid und Änderungsbewilligungen PwC und aconuium 

Breitbandpate  
Klaus Hoffmeister 

breitband@gerzen.de 
Tel 08744 9604 - 34 

mailto:breitband@gerzen.de
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ILE Bina-Vils fördert 17 Projekte im ILE-Gebiet 

100.000 € Förderung stehen 
der ILE Bina-Vils über das Re-
gionalbudget 2026 zur Förde-
rung von Kleinprojekten zur 
Verfügung. Über den ILE-
Aufruf gingen 26 Projektan-
fragen bei der ILE Bina-Vils 
ein. Das Entscheidungsgremi-
um hat getagt:  
17 Kleinprojekte wurden aus-
gewählt.  
 
Die ILE (Integrierte Ländliche 
Entwicklung) Bina-Vils, ein Zu-
sammenschluss von 14 Ge-
meinden im südlichen Landkreis 

Landshut, rief die Bürger erneut 
auf, Förderanfragen für Klein-
projekte für das Förderjahr 2026 
einzureichen. Ziel der Förder-
maßnahme ist es, die Region 
der ILE Bina-Vils als Lebens-, 
Arbeits-, Erholungs- und Natur-
raum zu sichern und weiterzu-
entwickeln. Finanziert wird das 
Regionalbudget in Höhe von 
insgesamt 100.000,00 € über 
das Amt für Ländliche Entwick-
lung und die Gemeinden der 
ILE Bina-Vils. Die Aufrufphase 
endete am 11.12.2025. Dabei 

gingen bei der ILE Bina-Vils 26 
Projektanfragen ein.  
Am 23.01.2026 tagte das Ent-
scheidungsgremium der ILE Bi-
na-Vils in Gerzen. Die Gremi-
umsmitglieder diskutierten und 
berieten sich intensiv zu jeder 
Projektanfrage. Neu in diesem 
Jahr ist die Erhöhung der Be-
wertungskriterien von fünf auf 
zehn. Die über die Bewertungs-
matrix ermittelte Gesamt-
Punktezahl je Projekt ergab ei-
ne Rangfolge der Kleinprojekte 
und bestimmte damit die Projek-
tauswahl. 

Von links nach rechts:  
1. Bürgermeister Josef Reff, Julia Aigner, Alfred 
Forster, ILE Bina-Vils- Regionalmanagerin Monika 
Wunderlich, Thomas Schratzenstaller, Elisabeth 
Engl, Josef Schubert, Friederike Elbauer  
(Bild: Josef Rothenaigner) 

Folgende Projekte werden über das Regional-
budget 2026 der ILE Bina-Vils mit bis zu 10.000 € 
gefördert:   

 Friedensprojekt „Kunst. Stimme. Frieden.“; ILE 
Bina-Vils/VG Gerzen 

 „Erlebnisraum Bina-Vils - Entdecken, erleben 
und schätzen, was fließt“ (Broschüre Print und 
digital); ILE Bina-Vils/VG Gerzen 

 AFRO Academy-Ganzheitliches einwöchiges 
Empowerment-Programm für Afro-Kinder und 
Jugendliche; Kid’s World Cup 

 Inklusionsprojekt "Wir trommeln für ein gutes 
Miteinander"; Förderverein Haus Pater Viktrizius 

 Errichtung von Bewegungs- und Fitnessgeräten 
am St. Theobald-Park; Markt Geisenhausen 

 Anlage eines Kneipp-Beckens in Vilsheim; Ge-
meinde Vilsheim 

 Schneidern von Lederhosen nach traditioneller 
Vorlage; Trachtenverein Hinterskirchen /
Neufraunhofen 

 

 Gewasserrandstreifen Gehölzpflanzung Bina; 
Bund Naturschutz Oberes Binatal Rottquelle 

 Errichtung 7-Kreuzwegstationen; KDFB Zweig-
verein Adlkofen 

 Stimmbildungswochenende für die Chorgemein-
schaft Vilsbiburg; Chorgemeinschaft Vilsbiburg 
e.V. 

 Erweiterung des Spielplatzes in Wurmsham um 
eine Kletteranlage; Gemeinde Wurmsham 

 Mobiles Dorfgemeinschaftshaus, winterfestes 
Bürger-Zelt; FFW Tattendorf 

 Brotbackofen am Dorfplatz Johannesbrunn; Ge-
meinde Schalkham 

 Bolzplatz Pauluszell, Kleinfeldtore; Dorfwurzeln 
Pauluszell e.V. 

 Erwerb von Biergartengarnituren für örtliche 
Vereine; Verschönerungs-und Gartenbauverein 
Kirchberg -Triendorf e.V. 

 Kabinensanierung / Aufwertung; FC Eberspoint / 
Velden 

 Faltpavillon für die Feuerwehr; Feuerwehr Pau-
luszell e.V. 

 Regionalmanagerin ILE Bina-Vils  Monika Wunderlich 
 08744 9604-43 , Ile-bina-vils@gerzen.de 
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Seit 2023 sind sechs Verwaltun-
gen im Süden des Landkreises 
Landshut gemeinsam unter-
wegs, um die Informationssi-
cherheit in den Verwaltungen zu 
beschreiben, zu verbessern und 
gleichzeitig alles ausführlich auf 
der Grundlage des Datenschut-
zes zu dokumentieren. Im Rah-
men einer Zweckvereinbarung, 
die Geschäftsstellenleiter Klaus 
Hoffmeister für die Kollegen im 

südlichen Landkreis erarbeitet 
hat, wurde über die vergange-
nen zweieinhalb Jahre dieses 
Verfahren hochintensiv durch-
geführt.  
 
Am Mittwoch, 21. Januar 2026 
wurde nun das Audit durchge-
führt, eine Art Zertifizierung, die, 
ausgestellt durch eine Fachfir-
ma, den Nachweis bietet, dass 
die Informationssicherheit im 

Rathaus hoch gehalten wird. 
Alle teilnehmenden Verwaltun-
gen konnten dieses Audit mit 
großem Erfolg abschließen.  
 
Natürlich ist die Arbeit diesbe-
züglich nicht beendet, sondern 
quasi nur die Startbasis für die 
weitere Begleitung der Verwal-
tungsarbeit im Rahmen der In-
formationssicherheit.  
 

Audit erfolgreich abgeschlossen 

Maxi Neumann, Informationssicherheitsbeauftrag-
te in der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen und 
Geschäftsstellenleiter Klaus Hoffmeister (beide 
stehen), zeichnen für diese Maßnahmen verant-
wortlich. 
 
Bei der Durchführung des Audits waren ebenso 
Frau Wiesbeck sowie Herr Eggl im Rathaus invol-
viert und haben die Vor-Ort-Prüfungen durchge-
führt.  

Wie in der Dezemberausgabe des Bürgerblatt´l 2025 berichtet, 
musste die Lerchenhofhalle in Aham sowie der Keller der Grund-
schule Aham auf Grund eines Wasserschadens saniert werden. 
 
Die ausgeführten Sanierungsarbeiten der Lerchenhofhalle wurden 
in der KW 4 geprüft. 
 
Seit Montag, 26.01.2026 ist die Nutzung der Lerchenhofhalle wie-
der freigegeben. Somit steht den künftigen Veranstaltungen in der 
Lerchenhofhalle nichts mehr im Weg. 
  

Lerchenhofhalle zur Nutzung wieder freigegeben 

1. Bürgermeister Jens Herrnreiter,  
Albert Brandl (Bauhof Aham) sowie  
Simon Kaiser (Bauamtsleiter der VG Gerzen)  
freuen sich über die Freigabe  
zur Nutzung der Lerchenhofhalle. 
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Erweiterung der Heimat.Info App für Vereine und Organisationen  

Nach der Einführungsphase der 
neuen Heimat-Info App wer-
den  - wie angekündigt - nun 
auch die Vereine und Organisa-
tionen mit ins App-Boot geholt. 
 
Hierbei können die Verantwortli-
chen mit einer kostenfreien Re-
gistrierung eigenständig ihre 
Veranstaltungen ankündigen, 
neue Mitglieder ansprechen und 
mit Berichten über ihr Vereinsle-
ben unser gesellschaftliches Le-
ben stärken. 
 
Mit dieser kostenlosen Präsenz-
möglichkeit halten Sie die Mit-
menschen über Aktuelles sowie 
Veranstaltungen und Aktionen 
in Ihrem Verein oder Organisati-
on auf dem Laufenden. 
 

Vielen Dank,  
dass Sie das Leben  

in unserer Gemeinde 
 aktiv mitgestalten! 

Nach der Freigabe Ihrer kosten-
losen Registrierung un-
ter https://www.heimat-
info.de/anmelden kann ganz 
einfach losgelegt werden. 
 
Die eingetragenen Termine er-
scheinen neben der Heimat-Info 
auch automatisch auf der 
Homepage der Verwaltungsge-
meinschaft Gerzen un-
ter www.gerzen.de. 
 
Ihre Veranstaltung hat sich 
geändert? Im Menü unter 
„Veranstaltungen bearbeiten“ 
können Sie Ihre Termine – die 
Sie selber erfasst haben -
  jederzeit bearbeiten oder lö-
schen. Zudem können Sie wäh-
rend des Jahres jederzeit neue 
Veranstaltungen bekanntgeben. 
Im Menü unter „Kalender dru-
cken“ können Sie Ihren persön-
lichen Kalender als Excel Datei 
ausdrucken oder per Einbet-

tungscode auf Ihrer Vereins-
homepage einbinden. 
 
In der Heimat-Info App 
„ploppen“ – je nach persönlicher 
Nutzereinstellung -  Ihre Veran-
staltungen automatisch 7 Tage 
vor Veranstaltungsbeginn bei 
unseren Bürgern per Push-
Nachricht auf. 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten 
wenden Sie sich bitte an das 

  
Team von Heimat-Info  

Tel. 09498 906585 
support@heimat-info.de  

 
oder an die Öffentlichkeitsarbeit 

der VG Gerzen 
 Tel. 08744 9604 980  

oeffentlichkeitsarbeit@gerzen.de. 
  

 

Vereinstermine in eigener Hand  

Mit der Einführung der neuen 
Heimat-Info soll die Veröffentli-
chung der Termine nur noch 
selber vom Veranstalter ge-
pflegt werden. Somit kann 
auch gewährleistet werden, 
dass die Termine – auch bei 
nachträglichen Änderungen – 
immer auf den aktuellsten 
Stand veröffentlicht sind. 

Wie bereits in der Dezember-
Ausgabe informiert, wurden die 
gemeldeten Vereinstermine le-
diglich bis einschließlich Febru-
ar 2026 von der Verwaltungsge-
meinschaft Gerzen erfasst. Ab 
März 2026 liegt die Veröffent-
lichung der Termine bei den 
Vereinen selber. Diese Infor-
mation wurde zum Jahresende 

2025 auch an die Vereine per 
Email übermittelt. 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten 
wenden Sie sich bitte an die Öf-
fentlichkeitsarbeit der Verwal-
tungsgemeinschaft Gerzen. 

Keine Anmeldung für Parteien sowie Wählergruppen möglich  

Wir bitten um Verständnis, dass 
aus politischen Gründen eine 
Anmeldung für Parteien, Wäh-

lergruppen und dergleichen in 
der Heimat-Info nicht erlaubt 
wird. 

https://www.heimat-info.de/anmelden
https://www.heimat-info.de/anmelden
http://www.gerzen.de/
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Modern, einfach und unbüro-
kratisch – suchen und finden 
von Betreuungsplätzen  mit 
dem Portal LITTLE BIRD  

Damit wird Personensorgebe-
rechtigten die Suche nach ge-
eigneten Betreuungsplätzen für 
ihre Kinder deutlich erleichtert. 
Nach kostenfreier Registrierung 
und Anmeldung können die ge-
wünschten Plätze dann auch 
direkt online angefragt werden. 

Personensorgeberechtigte kön-
nen das Portal LITTLE 
BIRD einerseits unverbindlich 
wie eine Suchmaschine nutzen 
und sich über Betreuungsanbie-
ter, deren Öffnungszeiten und 
pädagogische Angebote infor-
mieren. Nach der personalisier-
ten Registrierung und Anmel-
dung im Portal hat man die 
Möglichkeit, direkt online, ganz 
bequem von zu Hause bzw. 
vom Computer, Handy etc. aus, 
Platzanfragen an die gewünsch-
te Einrichtung zu stellen. Maxi-
mal drei Anfragen pro Kind sind 
parallel möglich. 

Neu-Anmeldungen bei 
den  Kita´s  müssen über 
das online-Portal LITTLE 
BIRD seitens der Personensor-
geberechtigten erfolgen.  

Bitte geben Sie bei der Such-
maske den gewünschten Be-
treuungsort ein, nicht den 
Wohnort des Kindes. 

Die Verlinkung erfolgt über die 
Homepage der Verwaltungsge-
meinschaft Gerzen unter 
www.gerzen.de. 

Nach dieser Anmeldung der 
neuen Kinder wird seitens der 
jeweiligen pädagogischen Lei-
tung grundsätzlich zu einem 
persönlichen Gespräch und ei-
nem Kennenlernen des Kindes 
geladen.  

Nach diesem Gespräch erfolgt 
online eine Zu– bzw. Absage 
der Leitung an die Personensor-
geberechtigten. 

Achtung! 

Alle Kinder ab dem vollendeten 
1. Lebensjahr müssen beim Ein-
tritt in  die Kita die Masern-
Impfungen vorweisen. 

Wir sind sehr froh, unseren El-
tern und Einrichtungsbeschäftig-
ten diese online-Anmeldung an-
bieten zu können! 

Mit der KiKom Kita-App kön-
nen Sie Sich direkt mit den 
Fachkräften austauschen (z. B. 
Krankmeldungen). 

Weitere Informationen auf der 
nächsten Seite! 

 

 

 

 

Falls es technische oder termin-
liche Schwierigkeiten gibt, wen-
den Sie Sich bitte direkt an die 
jeweilige pädagogische Leitung. 

 Pädagogische Gesamtleitung 
des Zweckverbandes,  

Astrid Königbauer   
Telefon 0173 8894157 

Pädagogische Leitung  
der Kita Kirchberg,  
Heidi Kirmeier-Hofer  
Telefon  08744 7157 

Folgende gemeindliche  
Einrichtungen sind im Bereich 

der VG Gerzen buchbar: 

Zweckverband Kinderbildung 
und -betreuung Aham-Gerzen

-Schalkham 

*Kinderinsel St. Barbara, Kin-
dergarten/Krippe gemeinsam, 

*Kindergarten Kinderburg 
 St. Irmengard,  

*Krippe Kinderburg  
St. Irmengard,  

*Montessori-Kindergarten  
Johannesbrunn, 

*Kinderwelt am Stachus  
Lichtenhaag, Kindergarten/

Krippe gemeinsam, 
*Naturgruppe Kinderwelt am 

Stachus Lichtenhaag 

Kindertageseinrichtung 
Kirchberg 

*Kindergarten Villa Kunterbunt,  
*Krippe Villa Kunterbunt,  

*Villa Kunterbunt, Naturgruppe 

Neuanmeldungen bei den Kita´s über das Online-Portal LITTLE  BIRD 

https://portal.little-bird.de/Suche/Gerzen
https://portal.little-bird.de/Suche/Gerzen
https://portal.little-bird.de/Suche/Gerzen
https://portal.little-bird.de/Suche/Gerzen
https://portal.little-bird.de/Suche/Gerzen
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AUS DEM RATHAUS 

Liebe Eltern, 
 
wir möchten Sie informieren, 
dass wir eine Kita-
Kommunikations-App eingeführt 
haben.  
 
Diese App soll uns dabei unter-
stützen, die Kommunikation zwi-
schen Ihnen als Eltern und der 
Einrichtung zu erleichtern, 
schneller und transparenter zu 
gestalten. Ebenso ist die Kom-
munikation über die App sicher 
(verschlüsselt). 
 
Was ist KiKom? 
 KiKom ist eine App zur Unter-

stützung der Kommunikation 
zwischen Ihnen als Sorgebe-
rechtigte und der Kita. 

 Termine, tagesaktuelle Ereig-
nisse (Spielzeugtag, Erkran-
kungen u.v.m.) und Informati-
onen werden Ihnen über die 
App zur Verfügung gestellt 
und via Push-Funktion direkt 
auf ihr Smart-Phone ge-
schickt.  

 Über Meldungen können Sie 
Ihr Kind krank, abwesend    
oder auch Änderungen bei 
der Abholung melden. 

 Abfragen wie Teilnahmeliste 
oder auch Mitbringlisten kön-
nen künftig direkt über die 
App erfolgen.  

 

 Die Kommunikation erfolgt in 
geschlossenen Gruppen. Es 
sind ein LogIn & ein Authenti-
fizierungs-Code erforderlich. 
Die Zugangsdaten vergibt die 
Kitaleitung über das 
Rechtemanagement. 

 Alle Daten werden DSGVO 
konform erfasst und verarbei-
tet. Die Daten werden auf ei-
nem deutschen Server der 
Hetzner Online GmbH gehos-
tet. Datenschutzrechtliche Be-
lehrungen werden unkompli-
ziert und einfach über die App 
erteilt. Die Daten und Informa-
tionen werden SSL/TLS-
verschlüsselt übertragen. 
Diese Datenschutzkonformität 
kann z. B. über WhatsApp 
nicht sichergestellt werden. 
Wir haben es hier mit sensib-
len, personenbezogenen Da-
ten zu tun, wollen Ihnen aber 
einen digitalen Weg zu uns 
ermöglichen. 

 
Die App ist ein Produkt der Insti-
Kom GmbH. Es handelt sich um 
ein Würzburger Unternehmen, 
das Informationen und Dienst-
leistungen rund um das The-
menfeld „Kinder & Familie“ an-
bietet. Weitere Informationen 
zum Unternehmen sowie zur 
KiKom App finden Sie unter 
https://instikom.de/
applikationen/kikom-kita-app/ . 

Separat erhalten Sie von den 
Kindertageseinrichtungen 
den Aktivierungscode für die 
Freischaltung Ihres Accounts 
mit einer kurzen Erklärung. 
Sie können Sich direkt in der 
KiKom App registrieren und Ih-
ren Account freischalten.  
 
Wenn Sie mit der Fotofunktion 
Ihres Handys den jeweiligen  
QR-Code scannen, gelangen 
Sie direkt zu der App im Apple 
App Store oder Google Play 
Store. 
 
Wenn Sie zwei oder mehr Akti-
vierungscodes für mehrere Kin-
der erhalten, dann können Sie 
nach erstmaliger Aktivierung die 
weiteren Codes direkt im App-
Menü unter „Mein Profil“  
„Zugangscode eingeben“ hinzu-
fügen. 
 
Falls Sie Fragen zur Aktivierung 
haben, dann schreiben Sie ein-
fach eine Mail an ki-
kom@youngfamily.de. Das 
Team von youngfamily wird sich 
zeitnah mit Ihnen in Verbindung 
setzen.  
 
Diese App ist nahtlos in LITT-
LE BIRD integriert. 
 
Wir freuen uns darauf, gemein-
sam mit Ihnen dieses spannen-
de Projekt weiter umzusetzen. 

Elterninformationen zur KiKom Kita-App („WhatsApp“ für die Kita) 

https://instikom.de/applikationen/kikom-kita-app/
https://instikom.de/applikationen/kikom-kita-app/
mailto:kikom@youngfamily.de
mailto:kikom@youngfamily.de
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AUS DEM RATHAUS 

Haushalte 2026 

 Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Verwaltungsumlage / Jahr 

VG Gerzen 2.316.000,00 € 5.352.000,00 € 
1.909.000 € gesamt 

 6.777,00 € je Einwohner  

 

Personalkosten 

inkl. aller Neben-

leistungen 

Vollzeit-Stellen  

laut Plan * 

vorhandene und geplante Beam-

te / Beschäftigte / Praktikanten 

(Personen) 

VG Gerzen 1.700.000,00 € 25,27 28 

* Die Nachkommawerte resultieren aus zahlreichen Teilzeitarbeitsverhältnissen 

Bewegungsstatistik aus dem Einwohnermeldeamt der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen 

Zum aktuellen Redaktionsstand 
dieses Bürgerblatt´ls wurde der 
Haushaltsplan mit Haushaltssat-
zung der Verwaltungsgemein-
schaft Gerzen durch die Ge-
meinschaftsversammlung be-

schlossen. Dieser wird, nach 
Prüfung durch die Rechtsauf-
sicht,  auf der Homepage der 
Verwaltungsgemeinschaft Ger-
zen unter www.gerzen.de jeder-
mann zur Einsicht zur Verfü-

gung gestellt.  

Die Vorbereitungen für die ge-
meindlichen Haushalte 2026 
laufen. Die Verabschiedung soll 
noch in der laufenden Wahlperi-
ode (bis Ende April) erfolgen. 

Zeitraum 
Stand zum  

01.01. 
Geburten Sterbefälle Zuzüge Umzüge Wegzüge 

Stand zum  
31.12. 

2010 6.509  46  36  180  39  193  6.494  

2011 6.494  46  54  261  118  275  6.472  

2012 6.472  50  45  330  70  301  6.506  

2013 6.503  47  53  293  118  295  6.495  

2014 6.495  46  62  338  96  274  6.543  

2015 6.546  63  49  399  103  274  6.685  

2016 6.695  69  59  423  133  396  6.733  

2017 6.731  75  71  498  147  468  6.765  

2018 6.749  62  58  300  99  286  6.767  

2019 6.778  60  58  367  88  326  6.821  

2020 6.821  58  67  372  103  321  6.863  

2021 6.863  60  81  271  72  259  6.854  

2022 6.883  53  82  296  93  249  6.901  

2023 6.886  54  74  372  118  284  6.954  

2024 6.944  60  56  327  77  301  6.974  

2025 6.970  46  60  272  75  253  6.975  
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AUS DEM RATHAUS 

Aus dem Vorbericht 2026 zum Haushaltsplan der VG Gerzen 

Für die Beschaffung von be-
weglichem Anlagevermögen 
ist ein Budget in Höhe von 
15.000 Euro vorgesehen. Hier-
von werden Tische und Bü-
rostühle erworben       (ca. 
7.000 Euro). Zudem ist die Er-
neuerung elektronischer Aus-
stattung in Höhe von ca.    
8.000 € für den Sitzungssaal 
des Rathauses notwendig.  

ISMS 

Weitere Maßnahmen im Vermö-
genshaushalt sind der Digitali-
sierung zuzuordnen. Hier ist 
die Einführung eines 
„Information Security Ma-
nagement System – kurz 
ISMS“ enthalten. Im Jahr 2026 
fallen hier weitere Ausgaben in 
Höhe von 12.000 Euro an. Be-

willigte Fördermittel in Höhe von 
13.500 Euro stehen den Ge-
samtausgaben gegenüber und 
sind ebenfalls im Jahr 2026 zu 
erwarten. 

ILE-Bina-Vils 

Die Gemeinden der Verwal-
tungsgemeinschaft Gerzen sind 
Mitglied in der Arbeitsgemein-
schaft ILE-Bina-Vils. 

Da dort anfallende Kosten über 
die Verwaltungsvereinbarung 
auf Basis des Einwohnerschlüs-
sels verteilt werden, hat man 
sich darauf verständigt, dass 
diese Aufwendungen über die 
Verwaltungsgemeinschaft abge-
wickelt werden sollten. 

Für das Regionalbudget wurden 
Ausgaben in Höhe von 80.000 

Euro veranschlagt; diesen Aus-
gaben stehen Fördermittel in 
Höhe von 70.000 Euro gegen-
über. 

Die Ausgaben der Verwaltungs-
gemeinschaft Gerzen, die ILE-
Bina-Vils betreffen, müssen in-
tern verrechnet werden. 

Da von den Mitgliedsgemeinden 
der VG keine Kosten mittels 
Umlagebescheides erhoben 
werden, entsteht vorerst ein De-
fizit. Dieses Defizit wird dann 
durch die Mitgliedsgemeinden 
beglichen.  

 
 
 
 
 

 

Bezeichnung (FJ) Ansatz 2026   

Zuweisungen und Zuschüsse  
für lfd.Zwecke vom Land 

58.000,00 €  75% Förderung Personalkosten ALE 

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von 
Gemeinden und Gemeindeverbände 

37.400,00 €  25% 
Übernahme der Personalkosten durch 
Gemeinden, zzgl. Umlagefähige Kosten  

Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. v. Land 
Regionalbudget 

70.000,00 €  70% 70 % Förderung ALE 

Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. von Ge-
meinden und Gemeindeverbände 

-   €    

Gesamteinnahmen  165.400,00 €    

    

Bezeichnung (FJ) Ansatz 2026   

Beschäftigtenentgelt 59.000,00 €    

Beiträge Zusatzversorgung Beschäftigte 5.000,00 €  77.000,00 €  Personalkosten gesamt 

Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte 12.000,00 €    

Bürobedarf -   €    

Post- und Fernmeldegebühren 200,00 €    

Dienstreisen 1.000,00 €    

Vermischte Ausgaben  10.000,00 €    

Marketingkonzept- und eigene Projekte  6.000,00 €    

Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an 
übrige Bereiche - Regionalbudget 

80.000,00 €  80% 
Förderung (70% ALE + 10% ILE) werden 
an Vereine weitergegeben  

Gesamtausgaben 173.200,00 €    

Defizit  -7.800,00 €   
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Rathausplatz 1, 84175 Gerzen 

Tel. 08744 9604-0 

Emailadressen der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen 

info@gerzen.de geschaeftsleitung@gerzen.de breitband@gerzen.de 

buergeramt@gerzen.de bauamt@gerzen.de personalamt@gerzen.de 

kasse@gerzen.de steueramt@gerzen.de vorzimmer@gerzen.de 

oeffentlichkeitsarbeit@gerzen.de ILE-bina-vils@gerzen.de kaemmerei@gerzen.de 

wahlen@gerzen.de Bitte nutzen Sie diese Adressen! standesamt@vilsbiburg.de 

KONTAKTDATEN 

Anliegen bestenfalls  
per Mail oder  

Telefon abwickeln 
Möglichkeit der Online-

Anträge nutzen 
(https://www.gerzen.de/Rathaus

-Service-Portal.n32.html)  

Verwaltungsgemeinschaft Gerzen 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag von 7:15 Uhr bis 12:30 Uhr sowie 

Montag und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

Außerhalb der Geschäftszeiten nur mit Terminvereinbarung! 

Name Durchwahl Zi-Nr. Aufgabenbereich 

Strötz Petra 0 1 / EG Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit 

Kaspar Stephanie 
980 

1 / EG Öffentlichkeitsarbeit 

Kiermeier Bettina 2 / EG Öffentlichkeitsarbeit 

Wunderlich Monika 43 2 / EG ILE-Regionalmanagerin 

Gschwandtner Anita 

981 3 / EG 

Melde-, Passamt, Wahlamt, Gewerbeamt, 

Krenn Martina Fundamt, Veranstaltungen, Gaststättenrecht 

Meier Michelle   

Kaiser Simon 

982 
5 + 6 / 

EG 
Bauamt, Wasserrecht, Liegenschaften 

Kerscher Claudia 

Paech Jürgen 

Sigl Julia 

Birnkammer Tina 

984 

  

Steuern, Gebühren, Abfallwirtschaft, Abgaben Helmhacker Carolina 7 / EG 

Neumann Maxi   

Gegenfurtner Sarah 
986 10 / OG Personalamt 

Wünsch Verena 

Arends Svetlana 
985 14 / OG Vorzimmer, Versicherungen 

Maier Veronika  

Hoffmeister Klaus 34 15 / OG Geschäftsstellenleiter, Breitbandpate 

Vogel Vanessa 
983 

12 / OG Kämmerin, Wahlen 

Kratzer Andrea  17 / OG Kämmerei 

Niedermeier Renate 

989 16 / OG Kasse, Rechnungsprüfung Obermeier Alexandra 

Sterr Magdalena 

Hartshauser Konrad 

985 

13 / OG VG-Vorsitz, SV-Vorsitz, 1. Bürgermeister Kröning 

Herrnreiter Jens 11 / OG ZV-Vorsitz, 1. Bürgermeister Aham 

Luger Johann 11 / OG SV-Vorsitz, 1. Bürgermeister Gerzen 

Fuchs Lorenz 13 / OG Stellv. VG-Vorsitz, 1. Bürgermeister Schalkham 

mailto:kasse@gerzen.de
mailto:buergeramt@gerzen.de
mailto:bauamt@gerzen.de
mailto:personalamt@gerzen.de
mailto:kasse@gerzen.de
mailto:steueramt@gerzen.de
mailto:vorzimmer@gerzen.de
mailto:kasse@gerzen.de
https://www.gerzen.de/mitarbeiter
https://www.gerzen.de/mitarbeiter
https://www.gerzen.de/Rathaus-Service-Portal.n32.html
https://www.gerzen.de/Rathaus-Service-Portal.n32.html
https://www.gerzen.de/Rathaus-Service-Portal.n32.html
https://www.gerzen.de/Rathaus-Service-Portal.n32.html

